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BESCHLUSS 2010/788/GASP DES RATES 

vom 20. Dezember 2010 

über restriktive Maßnahmen gegen die Demokratische Republik 
Kongo und zur Aufhebung des Gemeinsamen Standpunkts 

2008/369/GASP 

Artikel 1 

(1) Die Lieferung, der Verkauf oder die Weitergabe von Rüstungs­
gütern und sonstigem Wehrmaterial jeder Art, einschließlich Waffen 
und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer 
Ausrüstung und Ersatzteilen für dieselben an im Hoheitsgebiet der De­
mokratischen Republik Kongo operierende nichtstaatliche Gruppen und 
Einzelpersonen, auf unmittelbarem oder mittelbarem Weg vom Hoheits­
gebiet der Mitgliedstaaten aus oder durch ihre Staatsangehörigen oder 
unter Benutzung von ihre Flagge führenden Schiffen oder Luftfahrzeu­
gen werden unabhängig davon, ob diese Güter ihren Ursprung im Ho­
heitsgebiet der Mitgliedstaaten haben oder nicht, untersagt. 

(2) Ebenfalls untersagt wird, 

a) technische Hilfe, Vermittlungsdienste oder andere Dienste im Zu­
sammenhang mit militärischen Aktivitäten und mit der Bereitstel­
lung, Herstellung, Instandhaltung und Verwendung von Rüstungs­
gütern und sonstigem Wehrmaterial jeder Art, einschließlich Waffen 
und Munition, Militärfahrzeugen und -ausrüstung, paramilitärischer 
Ausrüstung und Ersatzteilen für dieselben, unmittelbar oder mittelbar 
an im Hoheitsgebiet der Demokratischen Republik Kongo operie­
rende nichtstaatliche Gruppen und Einzelpersonen zu gewähren, zu 
verkaufen, zu liefern oder weiterzugeben; 

b) für den Verkauf, die Lieferung, die Weitergabe oder die Ausfuhr von 
Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial oder für die Gewäh­
rung, den Verkauf, die Lieferung oder die Weitergabe damit ver­
bundener technischer Unterstützung, entsprechender Vermittlungs­
dienste oder anderer Dienste an im Hoheitsgebiet der Demokrati­
schen Republik Kongo operierende nichtstaatliche Gruppen und Ein­
zelpersonen Finanzmittel oder Finanzhilfen im Zusammenhang mit 
militärischen Aktivitäten, insbesondere Zuschüsse, Darlehen und 
Ausfuhrkreditversicherungen, unmittelbar oder mittelbar bereitzustel­
len. 

Artikel 2 

(1) Artikel 1 findet keine Anwendung auf 

▼M7 
a) die Lieferung, den Verkauf oder die Weitergabe von Rüstungsgütern 

und sonstigem Wehrmaterial oder die Bereitstellung von technischer 
Hilfe, Finanzierung, Vermittlungsdiensten sowie anderen Dienstleis­
tungen im Zusammenhang mit Rüstungsgütern und sonstigem Wehr­
material für den ausschließlichen Zweck der Unterstützung oder Ver­
wendung durch die Stabilisierungsmission der Organisation der Ver­
einten Nationen in der Demokratischen Republik Kongo (im Folgen­
den „MONUSCO“); 

▼B 
b) die Lieferung, den Verkauf oder die Weitergabe von Schutzkleidung, 

einschließlich kugelsicherer Westen und Militärhelme, die von Per­
sonal der Vereinten Nationen, Medienvertretern, humanitären Helfern 
und Entwicklungshelfern sowie beigeordnetem Personal ausschließ­
lich zur eigenen Verwendung vorübergehend in die Demokratische 
Republik Kongo ausgeführt wird; 

▼B 
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c) die Lieferung, den Verkauf oder die Weitergabe von nichtletalem 
militärischem Gerät, das ausschließlich für humanitäre oder Schutz­
zwecke bestimmt ist, oder die Bereitstellung von mit nichtletalem 
militärischem Gerät zusammenhängender technischer Hilfe und Aus­
bildung, die dem gemäß der Resolution 1533 (2004) des Sicherheits­
rats der Vereinten Nationen eingesetzten Ausschuss (im Folgenden 
„Sanktionsausschuss“) im Voraus angekündigt wurden; 

▼M5 
d) die Lieferung, den Verkauf oder die Weitergabe von Rüstungsgütern 

und sonstigem Wehrmaterial oder die Bereitstellung von damit ver­
bundener finanzieller oder technischer Hilfe und Ausbildung für den 
ausschließlichen Zweck der Unterstützung oder Verwendung durch 
den Regionalen Einsatzverband der Afrikanischen Union; 

▼M8 
e) sonstige Verkäufe und/oder Lieferungen von Rüstungsgütern und 

sonstigem Wehrmaterial oder die Bereitstellung von Hilfe oder Per­
sonal, soweit diese vom Sanktionsausschuss im Voraus genehmigt 
wurden. 

▼B 
(2) Die Lieferung, der Verkauf oder die Weitergabe von Rüstungs­
gütern und sonstigem Wehrmaterial oder die Bereitstellung von Dienst­
leistungen oder technischer Hilfe und Ausbildung nach Absatz 1 bedarf 
der vorherigen Genehmigung der zuständigen Behörden der Mitglied­
staaten. 

(3) Die Mitgliedstaaten unterrichten den Sanktionsausschuss nach 
UNSCR 1533 (2004) (im Folgenden „Sanktionsausschuss“) im Voraus 
über jede Verbringung von Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial 
für die Demokratische Republik Kongo oder die Bereitstellung von tech­
nischer Hilfe, Finanzierung, Vermittlungsdiensten und anderen Diensten 
im Zusammenhang mit militärischen Aktivitäten in der Demokratischen 
Republik Kongo außer solcher im Sinne von Absatz 1 Buchstaben a und 
b. Diese Mitteilung enthält alle relevanten Informationen, gegebenenfalls 
auch über Endnutzer, geplante Liefertermine und Transportwege. 

(4) Die Mitgliedstaaten prüfen Lieferungen nach Absatz 1 in jedem 
einzelnen Fall und tragen dabei in vollem Umfang den Kriterien des 
Gemeinsamen Standpunkts 2008/944/GASP des Rates vom 8. Dezember 
2008 betreffend gemeinsame Regeln für die Kontrolle der Ausfuhr von 
Militärtechnologie und Militärgütern ( 1 ) Rechnung. Die Mitgliedstaaten 
schreiben angemessene Schutzmaßnahmen zur Verhinderung des Miss­
brauchs von Genehmigungen vor, die nach Absatz 2 erteilt werden, und 
treffen gegebenenfalls Vorkehrungen für die Rückführung von geliefer­
ten Rüstungsgütern und sonstigem Wehrmaterial. 

▼M9 

Artikel 3 

(1) Die in Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absätze 1 und 2 vor­
gesehenen restriktiven Maßnahmen werden gegen Personen und Ein­
richtungen verhängt werden, die vom Sanktionsausschuss wegen der 
Begehung oder Unterstützung von Handlungen, die den Frieden, die 
Stabilität oder die Sicherheit in der Demokratischen Republik Kongo 
untergraben, benannt wurden. Solche Handlungen umfassen: 

a) das Tätigwerden unter Verstoß gegen das Waffenembargo und gegen 
die damit zusammenhängenden Maßnahmen nach Artikel 1, 

b) die politische und militärische Führung der in der Demokratischen 
Republik Kongo operierenden ausländischen bewaffneten Gruppen, 
die die Entwaffnung und die freiwillige Repatriierung oder Neu­
ansiedlung der diesen Gruppen angehörenden Kombattanten behin­
dern, 

▼M8 
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c) die politische und militärische Führung der kongolesischen Milizen, 
einschließlich derjenigen, die Unterstützung von außerhalb der De­
mokratischen Republik Kongo erhalten, die die Beteiligung ihrer 
Kombattanten an den Prozessen der Entwaffnung, Demobilisierung 
und Wiedereingliederung behindern, 

d) das Einziehen oder Einsetzen von Kindern in bewaffneten Konflikten 
in der Demokratischen Republik Kongo unter Verstoß gegen das 
anwendbare Völkerrecht, 

e) die Beteiligung an der Planung, Steuerung oder Begehung von 
Handlungen in der Demokratischen Republik Kongo, die Menschen­
rechtsverletzungen oder -übergriffe darstellen oder gegen das huma­
nitäre Völkerrecht, soweit anwendbar, verstoßen, einschließlich 
Handlungen, die sich gegen Zivilpersonen richten, darunter Tötung 
und Verstümmelung, Vergewaltigung und sonstige Formen sexueller 
Gewalt, Entführung, Vertreibung und Angriffe auf Schulen und 
Krankenhäuser, 

f) die Verhinderung des Zugangs zur humanitären Hilfe oder deren 
Verteilung in der Demokratischen Republik Kongo, 

g) die Unterstützung von Personen oder Einrichtungen, einschließlich 
bewaffneter Gruppen oder krimineller Netzwerke, die durch die un­
erlaubte Ausbeutung von natürlichen Ressourcen, namentlich Gold, 
oder wild lebenden Tieren und Pflanzen oder aus diesen gewonnenen 
Produkten oder den unerlaubten Handel damit an destabilisierenden 
Aktivitäten in der Demokratischen Republik Kongo beteiligt sind, 

h) die Handlung im Namen oder auf Anweisung einer benannten Per­
son oder Einrichtung oder im Namen oder auf Anweisung einer 
Einrichtung, die im Eigentum oder unter der Kontrolle einer benann­
ten Person oder Einrichtung steht, 

▼M13 
i) die Planung, Steuerung oder Förderung von oder Beteiligung an 

Angriffen auf die Friedenssicherungskräfte der Monusco oder das 
Personal der Vereinten Nationen, einschließlich der Mitglieder der 
Expertengruppe, 

▼M9 
j) die Bereitstellung von finanzieller, materieller oder technischer Hilfe 

oder Güter oder Dienstleistungen für eine benannte Person oder 
Einrichtung. 

Die unter diesen Absatz fallenden betreffenden Personen und Einrich­
tungen sind in Anhang I aufgeführt. 

(2) Die in Artikel 4 Absatz 1 und Artikel 5 Absätze 1 und 2 vor­
gesehenen restriktiven Maßnahmen werden gegen Personen und Ein­
richtungen verhängt, die 

a) eine einvernehmliche und friedliche Lösung im Hinblick auf Wahlen 
in der Demokratischen Republik Kongo unter anderem durch Ge­
waltakte, Repression oder Aufstachelung zur Gewalt oder durch die 
Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit behindern; 

b) an der Planung, Steuerung oder Begehung von Handlungen in der 
Demokratischen Republik Kongo beteiligt sind, die schwere Men­
schenrechtsverletzungen oder -übergriffe darstellen; 

c) mit den in den Buchstaben a und b genannten Personen und Ein­
richtungen in Verbindung stehen, 

die in Anhang II aufgeführt sind. 

▼M9 

02010D0788 — DE — 19.07.2017 — 012.001 — 4



 

Artikel 4 

(1) Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um zu 
verhindern, dass die Personen nach Artikel 3 in ihr Hoheitsgebiet ein­
reisen oder durch ihr Hoheitsgebiet durchreisen. 

(2) Absatz 1 verpflichtet die Mitgliedstaaten nicht dazu, ihren eige­
nen Staatsangehörigen die Einreise in ihr Hoheitsgebiet zu verweigern. 

(3) In Bezug auf die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Personen findet 
Absatz 1 des vorliegenden Artikels keine Anwendung, wenn 

a) der Sanktionsausschuss im Voraus und im Einzelfall feststellt, dass 
eine solche Einreise oder Durchreise aus humanitären Gründen, ein­
schließlich religiöser Pflichten, gerechtfertigt ist, 

b) der Sanktionsausschuss zu dem Schluss gelangt, dass eine Ausnahme 
die Verwirklichung der Ziele der einschlägigen Resolutionen des 
Sicherheitsrats der Vereinten Nationen, nämlich Frieden und natio­
nale Aussöhnung in der Demokratischen Republik Kongo sowie 
Stabilität in der Region, fördern würde, 

c) der Sanktionsausschuss im Voraus und im Einzelfall die Durchreise 
von Personen genehmigt, die in den Staat, dessen Staatsangehörig­
keit sie besitzen, zurückkehren oder die an Bemühungen beteiligt 
sind, diejenigen vor Gericht zu bringen, die auf schwerwiegende 
Weise die Menschenrechte oder das humanitäre Völkerrecht verletzt 
haben, oder 

d) diese Ein- oder Durchreise zur Durchführung eines Gerichtsverfah­
rens erforderlich ist. 

Genehmigt ein Mitgliedstaat nach diesem Absatz vom Sanktionsaus­
schuss benannten Personen die Einreise in sein Hoheitsgebiet oder die 
Durchreise durch sein Hoheitsgebiet, so gilt die Genehmigung nur für 
den Zweck, für den sie erteilt wurde, und für die davon betroffenen 
Personen. 

(4) In Bezug auf Personen im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 lässt 
Absatz 1 dieses Artikels die Fälle unberührt, in denen für einen Mit­
gliedstaat eine völkerrechtliche Verpflichtung besteht, und zwar: 

a) wenn er Gastland einer internationalen zwischenstaatlichen Organi­
sation ist, 

b) wenn er Gastland einer internationalen Konferenz ist, die von den 
Vereinten Nationen einberufen wurde oder unter deren Schirmherr­
schaft steht, 

c) im Rahmen einer multilateralen Übereinkunft, die Vorrechte und Im­
munitäten verleiht, oder 

d) im Rahmen des 1929 zwischen dem Heiligen Stuhl (Staat Vatikan­
stadt) und Italien geschlossenen Lateranvertrags. 

(5) Absatz 4 gilt auch in den Fällen als anwendbar, in denen ein 
Mitgliedstaat Gastland der Organisation für Sicherheit und Zusammen­
arbeit in Europa (OSZE) ist. 

(6) Wenn ein Mitgliedstaat eine Ausnahme aufgrund der Absätze 4 
oder 5 gewährt, unterrichtet er den Rat ordnungsgemäß darüber. 

▼M9 
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(7) In Bezug auf Personen im Sinne des Artikels 3 Absatz 2 können 
die Mitgliedstaaten Ausnahmen von den Maßnahmen nach Absatz 1 
dieses Artikels in den Fällen zulassen, in denen die Reise aufgrund 
einer humanitären Notlage oder aufgrund der Teilnahme an Tagungen 
auf zwischenstaatlicher Ebene — einschließlich solcher, die von der 
Europäischen Union unterstützt oder ausgerichtet werden oder von ei­
nem Mitgliedstaat, der zu dem Zeitpunkt den OSZE-Vorsitz innehat, 
ausgerichtet werden, gerechtfertigt ist, wenn dort ein politischer Dialog 
geführt wird, der den politischen Zielen der restriktiven Maßnahmen, 
einschließlich der Demokratie, der Menschenrechte und der Rechtsstaat­
lichkeit in der Demokratischen Republik Kongo, unmittelbar dient. 

(8) Ein Mitgliedstaat, der Ausnahmen nach Absatz 7 zulassen möch­
te, unterrichtet den Rat schriftlich hiervon. Die Ausnahme gilt als ge­
währt, wenn nicht von einem oder mehreren Mitgliedern des Rates 
innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Eingang der Mitteilung über 
die vorgeschlagene Ausnahme schriftlich Einwände erhoben werden. 
Wenn von einem oder mehreren Mitgliedern des Rates Einwände er­
hoben werden, so kann der Rat mit qualifizierter Mehrheit beschließen, 
die vorgeschlagene Ausnahme zu gewähren. 

(9) In den Fällen, in denen ein Mitgliedstaat aufgrund der Absätze 4, 
5, 6, 7 oder 8 den in Anhang II aufgeführten Personen die Einreise in 
oder die Durchreise durch sein Hoheitsgebiet genehmigt, gilt die Ge­
nehmigung ausschließlich für den Zweck, für den sie erteilt wurde, und 
für die davon unmittelbar betroffenen Personen. 

Artikel 5 

(1) Sämtliche Gelder, anderen finanziellen Vermögenswerte und wirt­
schaftlichen Ressourcen, die sich im Eigentum oder unter der unmittel­
baren oder mittelbaren Kontrolle der Personen oder Einrichtungen nach 
Artikel 3 befinden oder die von Einrichtungen gehalten werden, die sich 
im Eigentum oder unter der unmittelbaren oder mittelbaren Kontrolle 
dieser Personen oder von Personen oder Einrichtungen befinden, die in 
ihrem Namen oder auf ihre Anweisung handeln, wie sie in den Anhän­
gen I und II aufgeführt sind, werden eingefroren. 

(2) Den Personen oder Einrichtungen nach Absatz 1 dürfen weder 
unmittelbar noch mittelbar Gelder, andere finanzielle Vermögenswerte 
oder wirtschaftliche Ressourcen zur Verfügung gestellt werden oder 
zugutekommen. 

(3) In Bezug auf Personen und Einrichtungen im Sinne des Artikels 3 
Absatz 1 können die Mitgliedstaaten Ausnahmen von den in den Ab­
sätzen 1 und 2 genannten Maßnahmen in Bezug auf Gelder, andere 
finanzielle Vermögenswerte und wirtschaftliche Ressourcen zulassen, 
die 

a) für Grundausgaben notwendig sind, einschließlich der Bezahlung 
von Nahrungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und 
medizinischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Ge­
bühren öffentlicher Versorgungseinrichtungen; 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rück­
erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Leistung rechts­
kundiger Dienste dienen; 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Kosten für die 
routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrorener Gelder 
oder anderer finanzieller Vermögenswerte und wirtschaftlicher Res­
sourcen im Einklang mit innerstaatlichen Rechtsvorschriften dienen; 
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d) für außerordentliche Ausgaben erforderlich sind — nach Mitteilung 
durch den betreffenden Mitgliedstaat und Billigung durch den Sank­
tionsausschuss; oder 

e) Gegenstand eines Pfandrechts oder einer Entscheidung eines Ge­
richts, einer Verwaltungsstelle oder eines Schiedsgerichts sind, in 
welchem Fall die Gelder, anderen finanziellen Vermögenswerte 
und wirtschaftlichen Ressourcen für die Erfüllung von Forderungen 
aus diesem Pfandrecht oder dieser Entscheidung verwendet werden 
können, vorausgesetzt, das Pfandrecht oder die Entscheidung bestand 
vor der Benennung der betreffenden Person oder Einrichtung durch 
den Sanktionsausschuss, begünstigt nicht eine Person oder Einrich­
tung nach Artikel 3 und wurde dem Sanktionsausschuss durch den 
betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilt. 

(4) Die Ausnahmen gemäß Absatz 3 Buchstaben a, b und c können 
gewährt werden, nachdem der betreffende Mitgliedstaat dem Sanktions­
ausschuss seine Absicht mitgeteilt hat, gegebenenfalls den Zugang zu 
diesen Geldern, anderen finanziellen Vermögenswerten und wirtschaft­
lichen Ressourcen zu genehmigen, und der Sanktionsausschuss inner­
halb von vier Arbeitstagen nach der Mitteilung keine ablehnende Ent­
scheidung getroffen hat. 

(5) In Bezug auf Personen und Einrichtungen im Sinne des Artikels 3 
Absatz 2 kann die zuständige Behörde eines Mitgliedstaats unter den ihr 
angemessen erscheinenden Bedingungen die Freigabe bestimmter einge­
frorener Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen oder die Bereitstellung 
bestimmter Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, nach­
dem sie festgestellt hat, dass diese Gelder oder wirtschaftlichen Res­
sourcen 

a) zur Befriedigung der Grundbedürfnisse der Personen und Einrichtun­
gen und der unterhaltsberechtigten Familienangehörigen solcher na­
türlicher Personen — unter anderem für die Bezahlung von Nah­
rungsmitteln, Mieten oder Hypotheken, Medikamenten und medizi­
nischer Behandlung, Steuern, Versicherungsprämien und Gebühren 
öffentlicher Versorgungseinrichtungen — notwendig sind; 

b) ausschließlich der Bezahlung angemessener Honorare und der Rück­
erstattung von Ausgaben im Zusammenhang mit der Erbringung 
juristischer Dienstleistungen dienen; 

c) ausschließlich der Bezahlung von Gebühren oder Dienstleistungskos­
ten für die routinemäßige Verwahrung oder Verwaltung eingefrore­
ner Gelder oder wirtschaftlicher Ressourcen dienen oder 

d) für die Deckung außerordentlicher Ausgaben erforderlich sind, vo­
rausgesetzt, dass die zuständige Behörde den zuständigen Behörden 
der anderen Mitgliedstaaten und der Kommission mindestens zwei 
Wochen vor Erteilung der Genehmigung mitgeteilt hat, aus welchen 
Gründen sie der Auffassung ist, dass eine spezifische Genehmigung 
erteilt werden sollte. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten 
und die Kommission von den Genehmigungen, die er nach Maßgabe 
dieses Absatzes erteilt hat. 

(6) Abweichend von den Absätzen 1 und 2 können die zuständigen 
Behörden eines Mitgliedstaats für die in Anhang II aufgeführten Per­
sonen und Einrichtungen die Freigabe bestimmter eingefrorener Gelder 
oder wirtschaftlicher Ressourcen genehmigen, wenn die nachstehenden 
Voraussetzungen erfüllt sind: 
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a) Die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen sind Gegenstand einer 
schiedsgerichtlichen Entscheidung, die vor dem Datum ergangen ist, 
an dem eine Person oder Einrichtung in die Liste in Anhang II auf­
genommen wurde, oder Gegenstand einer vor oder nach diesem 
Datum in der Union ergangenen gerichtlichen oder behördlichen 
Entscheidung oder einer vor oder nach diesem Datum in dem be­
treffenden Mitgliedstaat vollstreckbaren gerichtlichen Entscheidung, 

b) die Gelder oder wirtschaftlichen Ressourcen werden im Rahmen der 
anwendbaren Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften über die 
Rechte des Gläubigers ausschließlich zur Erfüllung der Forderungen 
verwendet, die durch eine solche Entscheidung gesichert sind oder 
deren Bestehen in einer solchen Entscheidung anerkannt worden ist, 

c) die Entscheidung begünstigt nicht eine in den Anhängen I oder II 
aufgeführte Person oder Einrichtung, und 

d) die Anerkennung der Entscheidung steht nicht im Widerspruch zur 
öffentlichen Ordnung des betreffenden Mitgliedstaats. 

Der betreffende Mitgliedstaat unterrichtet die anderen Mitgliedstaaten 
und die Kommission von den Genehmigungen, die er nach Maßgabe 
dieses Absatzes erteilt hat. 

(7) In Bezug auf in Anhang II aufgeführte Personen und Einrichtun­
gen können auch Ausnahmen gewährt werden für Gelder und wirt­
schaftliche Ressourcen, die für humanitäre Zwecke wie die Durchfüh­
rung oder Erleichterung von Hilfeleistungen, einschließlich medizi­
nischer Versorgung, Nahrungsmittellieferungen oder den Transport hu­
manitärer Helfer und damit verbundener Hilfe oder für Evakuierungen 
aus der Demokratischen Republik Kongo erforderlich sind. 

(8) Die Absätze 1 und 2 hindert eine in Anhang II aufgeführte Per­
son oder Einrichtung nicht daran, Zahlungen aufgrund eines Vertrags zu 
leisten, der vor dem Zeitpunkt der Aufnahme der betreffenden Person 
oder Einrichtung in den Anhang geschlossen wurde, sofern der betref­
fende Mitgliedstaat festgestellt hat, dass die Zahlung weder unmittelbar 
noch mittelbar von einer in den Anhängen I oder II aufgeführten Person 
oder Einrichtung entgegengenommen wird. 

(9) Absatz 2 gilt nicht für die Gutschrift auf den eingefrorenen Kon­
ten von 

a) Zinsen und sonstigen Erträgen dieser Konten oder 

b) fälligen Zahlungen aufgrund von Verträgen, Vereinbarungen oder 
Verpflichtungen, die vor dem Datum geschlossen wurden oder ent­
standen sind, ab dem diese Konten restriktiven Maßnahmen unter­
liegen, 

c) Zahlungen an Personen oder Einrichtungen gemäß Artikel 3 Ab­
satz 2, die aufgrund gerichtlicher, behördlicher oder schiedsgericht­
licher Entscheidungen, die in der Union erlassen wurden oder in dem 
betreffenden Mitgliedstaat vollstreckbar sind, 

sofern diese Zinsen, sonstigen Erträge und Zahlungen weiterhin unter 
Absatz 1 fallen. 

Artikel 6 

(1) Der Rat ändert die in Anhang I enthaltene Liste entsprechend den 
Feststellungen des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen oder des 
Sanktionsausschusses. 
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(2) Auf Vorschlag eines Mitgliedstaats oder des Hohen Vertreters der 
Union für Außen- und Sicherheitspolitik erstellt und ändert der Rat die 
Liste in Anhang II. 

Artikel 7 

(1) Nimmt der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder der Sank­
tionsausschuss eine Person oder Einrichtung in die Liste auf, so nimmt 
der Rat die betreffende Person oder Einrichtung in die Liste in Anhang I 
auf. Der Rat setzt die betreffende Person oder Einrichtung entweder auf 
direktem Weg, falls deren Anschrift bekannt ist, oder durch die Ver­
öffentlichung einer Bekanntmachung von seinem Beschluss und den 
Gründen für die Aufnahme in die Liste in Kenntnis, und gibt dieser 
Person oder Einrichtung Gelegenheit zur Stellungnahme. 

(2) Der Rat setzt die betreffende Person oder Einrichtung entweder 
auf direktem Weg, falls deren Anschrift bekannt ist, oder durch die 
Veröffentlichung einer Bekanntmachung von dem Beschluss nach Ar­
tikel 6 Absatz 2 und den Gründen für die Aufnahme in die Liste in 
Kenntnis, und gibt dieser Person oder Einrichtung Gelegenheit zur Stel­
lungnahme. 

(3) Wird eine Stellungnahme unterbreitet oder werden stichhaltige 
neue Beweise vorgelegt, so überprüft der Rat seinen Beschluss und 
unterrichtet die betreffende Person oder Einrichtung entsprechend. 

Artikel 8 

(1) Anhang I enthält die Gründe für die Aufnahme der betreffenden 
Personen und Einrichtungen in die Liste, wie sie vom Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen oder vom Sanktionsausschuss angegeben werden. 

(2) Anhang I enthält, soweit verfügbar, auch Angaben, die vom Si­
cherheitsrat der Vereinten Nationen oder vom Sanktionsausschuss be­
reitgestellt werden und die zur Identifizierung der betreffenden Personen 
oder Einrichtungen erforderlich sind. In Bezug auf Personen können 
diese Angaben Namen, einschließlich Aliasnamen, Geburtsdatum und 
-ort, Staatsangehörigkeit, Reisepass- und Personalausweisnummern, Ge­
schlecht, Anschrift, soweit bekannt, sowie Funktion oder Beruf umfas­
sen. In Bezug auf Einrichtungen können diese Angaben Namen, Ort und 
Datum der Registrierung, Registriernummer und Geschäftssitz umfas­
sen. Anhang I enthält ferner das Datum der Benennung durch den 
Sicherheitsrat der Vereinten Nationen oder den Sanktionsausschuss. 

(3) Anhang II enthält die Gründe für die Aufnahme der betreffenden 
Personen und Einrichtungen in die Liste. 

(4) Anhang II enthält, soweit verfügbar, auch Angaben, die zur Iden­
tifizierung der betreffenden Personen oder Einrichtungen erforderlichen 
sind. In Bezug auf natürliche Personen können diese Angaben Namen, 
einschließlich Aliasnamen, Geburtsdatum und -ort, Staatsangehörigkeit, 
Reisepass- und Personalausweisnummern, Geschlecht, Anschrift, soweit 
bekannt, sowie Funktion oder Beruf umfassen. In Bezug auf Einrich­
tungen können diese Angaben Namen, Ort und Datum der Registrie­
rung, Registriernummer und Geschäftssitz umfassen. 
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Artikel 9 

(1) Dieser Beschluss wird insbesondere unter Berücksichtigung der 
relevanten Beschlüsse des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen gege­
benenfalls überprüft, geändert oder aufgehoben. 

(2) Die in Artikel 3 Absatz 2 genannten Maßnahmen gelten bis zum 
12. Dezember 2017. Sie werden gegebenenfalls verlängert oder geän­
dert, wenn der Rat der Auffassung ist, dass ihre Ziele nicht erreicht 
wurden. 

▼B 

Artikel 10 

Der Gemeinsame Standpunkt 2008/369/GASP wird aufgehoben. 

Artikel 11 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 
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ANHANG I 

▼M11 
a) Liste der Personen nach Artikel 3 Absatz 1 

1. Eric BADEGE 

Geburtsdatum: 1971. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 31. Dezember 2012. 

Anschrift: Ruanda (seit Anfang 2016). 

Weitere Angaben: Er floh im März 2013 nach Ruanda und lebt dort noch immer 
(Stand Anfang 2016). Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/un/5272441 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Eric Badege war Oberstleutnant und Hauptfigur der Bewegung des 23. März 
(M23) in Masisi und befehligte bestimmte Operationen, die Teile des Masisi- 
Gebiets in der Provinz Nord-Kivu destabilisierten. Als ein militärischer Anführer 
der M23 ist Badege verantwortlich für schwere Verstöße, namentlich das gezielte 
Vorgehen gegen Kinder oder Frauen in Situationen bewaffneter Konflikte. Seit 
Mai 2012 haben die Raia Mutomboki unter der Führung der M23 hunderte 
Zivilpersonen in mehreren koordinierten Angriffen getötet. Im August 2012 hat 
Badege gemeinsame Angriffe durchgeführt, bei denen wahllos Zivilpersonen 
getötet wurden. Diese Angriffe wurden von Badege und Oberst Makoma Semi­
vumbi Jacques gemeinsam organisiert. Ehemalige M23-Kämpfer haben behaup­
tet, dass M23-Anführer Dutzende von Kindern, die von den M23 als Kinder­
soldaten rekrutiert worden seien und versucht hätten zu fliehen, hätten hinrichten 
lassen. 

Nach einem Bericht von Human Rights Watch (HRW) vom 11. September 2012 
hat ein 18-jähriger Ruander, der nach seiner Zwangsrekrutierung in Ruanda 
fliehen konnte, HRW mitgeteilt, dass er gesehen habe, wie die M23 im Juni 
einen 16-jährigen Jungen nach einem Fluchtversuch hingerichtet hätten. Der 
Junge sei von M23-Kämpfern gefangen genommen und vor den Augen der 
anderen Rekruten zu Tode geprügelt worden. Der M23-Befehlshaber, der die 
Hinrichtung angeordnet habe, habe angeblich danach den anderen Rekruten zur 
Begründung der Hinrichtung gesagt: „Er wollte uns im Stich lassen.“ Nach dem 
Bericht haben zudem Zeugen erklärt, dass mindestens 33 neue Rekruten und 
andere M23-Kämpfer hingerichtet worden seien, als sie versuchten zu fliehen. 
Einige seien zur Abschreckung vor den Augen der anderen Rekruten gefesselt 
und erschossen worden. Ein junger Rekrut berichtete HRW: „Als wir bei den 
M23 waren, haben sie uns gesagt, dass [wir die Wahl hätten] und bei ihnen 
bleiben oder sterben könnten. Viele haben versucht zu fliehen. Einige wurden 
gefunden und dann auf der Stelle getötet.“ 

Badege ist im März 2013 nach Ruanda geflohen und lebte Anfang 2016 noch 
dort. 

2. Frank Kakolele BWAMBALE 

(alias: a) FRANK KAKORERE, b) FRANK KAKORERE BWAMBALE, c) 
AIGLE BLANC) 

Benennung: General der FARDC. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 
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Anschrift: Kinshasa, Demokratische Republik Kongo (seit Juni 2016). 

Weitere Angaben: Hat den CNDP im Januar 2008 verlassen. Lebt seit Juni 2011 
in Kinshasa. Seit 2010 ist Kakolele offensichtlich an Tätigkeiten im Rahmen des 
Programms der Regierung der DRK zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau 
der Gebiete, in denen bewaffnete Konflikte bestanden (STAREC), beteiligt; 
hierzu gehört auch die Teilnahme an einer im März 2011 nach Goma und 
Beni entsandten STAREC-Mission. Die Behörden der DRK nahmen ihn im 
Dezember 2013 in Beni, Provinz Nord-Kivu, unter dem Vorwurf fest, den Pro­
zess der Entwaffnung, Demobilisierung und Wiedereingliederung zu blockieren. 
Er hat die DRK verlassen und eine Zeitlang in Kenia gelebt, bevor er von der 
Regierung der DRK zurückgerufen wurde, um sie bei der Bewältigung der Lage 
im Gebiet von Beni zu unterstützen. Er wurde im Oktober 2015 im Gebiet von 
Mambasa wegen angeblicher Unterstützung einer Mai-Mai-Gruppe verhaftet, es 
wurde jedoch keine Anklage erhoben, und seit Juni 2016 lebt er in Kinshasa. 
Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des 
Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776078 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Frank Kakolele Bwambale war Anführer der RCD-ML, besitzt politischen Ein­
fluss und befehligt und kontrolliert die Aktivitäten der Truppen der RCD-ML, 
einer der unter Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten 
Gruppen und Milizen, die für illegalen Waffenhandel unter Verletzung des Waf­
fenembargos verantwortlich sind. Hat den CNDP im Januar 2008 verlassen. Von 
2010 an war Kakolele offensichtlich an Tätigkeiten im Rahmen des Programms 
der Regierung der DRK zur Stabilisierung und zum Wiederaufbau der Gebiete, in 
denen bewaffnete Konflikte bestanden (STAREC), beteiligt; hierzu gehört auch 
die Teilnahme an einer im März 2011 nach Goma und Beni entsandten STA­
REC-Mission. 

Er hat die DRK verlassen und eine Zeitlang in Kenia gelebt, bevor er von der 
Regierung der DRK zurückgerufen wurde, um sie bei der Bewältigung der Lage 
im Gebiet von Beni zu unterstützen. Er wurde im Oktober 2015 in der Nähe von 
Mambasa wegen angeblicher Unterstützung einer Mai-Mai-Gruppe verhaftet, es 
wurde jedoch keine Anklage erhoben. Seit Juni 2016 lebt Kakolele in Kinshasa. 

3. Gaston IYAMUREMYE 

(alias: a) Byiringiro Victor Rumuli, b) Victor Rumuri, c) Michel Byiringiro, 
d) Rumuli) 

Benennung: a) Interimspräsident der FDLR, b) erster Vizepräsident der FDLR- 
FOCA, c) Generalmajor der FDLR-FOCA. 

Anschrift: Provinz Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo (seit Juni 2016). 

Geburtsdatum: 1948. 

Geburtsort: a) Distrikt Musanze (Nordprovinz), Ruanda, b) Ruhengeri, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. Dezember 2010. 

Weitere Angaben: Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/un/5272456 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Gaston Iyamuremye ist der 1. Vizepräsident der FDLR sowie deren Interims­
präsident. Außerdem hat er den Rang eines Generalmajors des bewaffneten Flü­
gels der FDLR, der sogenannten FOCA, inne. Iyamuremye hält sich seit Juni 
2016 in der Provinz Nord-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo auf. 
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4. Innocent KAINA 

(alias: a): Oberst Innocent KAINA, b): India Queen) 

Benennung: Ehemaliger stellvertretender Befehlshaber der M23. 

Anschrift: Uganda (seit Anfang 2016). 

Geburtsdatum: Nov. 1973. 

Geburtsort: Bunagana, Rutshuru-Gebiet, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 30. November 2012. 

Weitere Angaben: Wurde nach der Flucht der Gruppe um Bosco Taganda nach 
Ruanda im März 2013 stellvertretender Befehlshaber der M23. Floh im Novem­
ber 2013 nach Uganda. Anfang 2016 noch stets in Uganda. Weblink zur Be­
sonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates 
der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776081 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Innocent Kaina war Abschnittskommandant und anschließend stellvertretender 
Befehlshaber in der Bewegung des 23. März (M23). Er hat als Verantwortlicher 
schwere Menschenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das Völkerrecht be­
gangen. Im Juli 2007 befand das Garrison-Militärgericht in Kinshasa Kaina der 
im Ituri-Distrikt zwischen Mai 2003 und Dezember 2005 begangenen Verbrechen 
gegen die Menschlichkeit für schuldig. 2009 wurde er im Rahmen des Friedens­
abkommens zwischen der kongolesischen Regierung und dem CNDP freigelas­
sen. Innerhalb der FARDC hat er sich 2009 im Masisi-Gebiet der mehrfachen 
Hinrichtung, Entführung und Verstümmelung schuldig gemacht. Als Befehls­
haber unter General Taganda war er die treibende Kraft hinter der Meuterei 
des ehemaligen CNDP im Rutshuru-Gebiet im April 2012. Er sorgte für die 
Sicherheit der Meuterer außerhalb von Masisi. Zwischen Mai und August 2012 
überwachte er die Rekrutierung und Ausbildung von über 150 Kindern für die 
Rebellion der M23 und erschoss Jungen, die einen Fluchtversuch unternommen 
hatten. Im Juli 2012 reiste er zur Mobilisierung und Rekrutierung für die M23 
nach Berunda und Degho. Kaina floh im November 2013 nach Uganda und lebte 
dort noch Anfang 2016. 

5. Jérôme KAKWAVU BUKANDE 

(alias: a) Jérôme Kakwavu, b) Commandant Jérôme) 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Wurde im Dezember 2004 in den Rang eines Generals der 
FARDC erhoben. Seit Juni 2011 im Makala-Gefängnis in Kinshasa in Haft. Seit 
dem 25. März 2011 läuft vor dem Hohen Militärgericht in Kinshasa ein Ver­
fahren gegen Kakwavu wegen Kriegsverbrechen. Im November 2014 von einem 
Militärgericht der DRK wegen Vergewaltigung, Mord und Folter zu zehn Jahren 
Haft verurteilt. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der 
Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/un/5776083 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ehemaliger Präsident der UCD/FAPC. Die FAPC kontrolliert illegale Grenzpos­
ten zwischen Uganda und der DRK — eine wichtige Transitroute für den Waf­
fenhandel. Besaß als Präsident der FAPC politischen Einfluss und befehligte und 
kontrollierte die Aktivitäten der FAPC-Truppen, die unter Verstoß gegen das 
Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt waren. Laut dem Büro des 
SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er für die Rekrutierung und den 
Einsatz von Kindern in Ituri im Jahr 2002 verantwortlich. Er ist einer der fünf 
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führenden Offiziere der FARDC, denen schwere Verbrechen in Verbindung mit 
sexueller Gewalt vorgeworfen wurden und auf deren Fälle der Sicherheitsrat die 
Regierung bei seinem Besuch 2009 aufmerksam gemacht hatte. Wurde im De­
zember 2004 in den Rang eines Generals der FARDC erhoben. Seit Juni 2011 im 
Makala-Gefängnis in Kinshasa in Haft. Am 25. März 2011 hat das Hohe Mi­
litärgericht in Kinshasa ein Verfahren gegen Kakwavu wegen Kriegsverbrechen 
eröffnet. 

6. Germain KATANGA 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Geburtsdatum: 28. April 1978. 

Geburtsort: Mambasa, Provinz Ituri, Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Demokratische Republik Kongo (in Haft). 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Wurde im Dezember 2004 zum General der FARDC ernannt. 
Wurde am 18. Oktober 2007 von der Regierung der DRK an den Internationalen 
Strafgerichtshof überstellt. Nachdem er zunächst am 23. Mai 2014 vom IStGH 
wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer 
Freiheitsstrafe von 12 Jahren verurteilt worden war, setzte die Berufungskammer 
des IStGH seine Strafe herab und entschied, dass Katanga seine Strafe am 
18. Januar 2016 verbüßt haben sollte. Obwohl er für die Dauer des Gerichts­
verfahrens in den Niederlanden inhaftiert war, wurde Katanga im Dezember 2015 
in ein Gefängnis in der DRK überstellt und anderer früher in Ituri begangener 
Verbrechen angeklagt. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Noti­
ce“) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/ 
notice/search/un/5776116 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Germain Katanga war Befehlshaber der FRPI. Er war an Waffentransfers unter 
Verletzung des Waffenembargos beteiligt. Laut dem Büro des SRSG für Kinder 
und bewaffnete Konflikte war er für die Rekrutierung und den Einsatz von 
Kindern in Ituri von 2002 bis 2003 verantwortlich. Er wurde im Dezember 
2004 zum General der FARDC ernannt. Er wurde am 18. Oktober 2007 von 
der Regierung der DRK an den Internationalen Strafgerichtshof überstellt. Nach­
dem er zunächst am 23. Mai 2014 vom IStGH wegen Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu einer Freiheitsstrafe von 12 Jahren 
verurteilt worden war, setzte die Berufungskammer des IStGH seine Strafe herab 
und entschied, dass er seine Strafe am 18. Januar 2016 verbüßt haben sollte. 
Obwohl er für die Dauer des Gerichtsverfahrens in den Niederlanden inhaftiert 
war, wurde Katanga im Dezember 2015 in ein Gefängnis in der DRK überstellt 
und früher in Ituri begangener Verbrechen angeklagt. 

7. Thomas LUBANGA 

Geburtsort: Ituri, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Demokratische Republik Kongo (in Haft). 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Im März 2005 in Kinshasa festgenommen wegen Beteiligung 
der UPC/L an Menschenrechtsverletzungen. Am 17. März 2006 an den IStGH 
überstellt. Wurde im März 2012 vom IStGH zu 14 Jahren Freiheitsstrafe ver­
urteilt. Am 1. Dezember 2014 bestätigten die Berufungsrichter des IStGH 
Schuldspruch und Strafmaß für Lubanga. Am 19. Dezember 2015 zur Verbüßung 
seiner Freiheitsstrafe in eine Haftanstalt in der DRK überstellt. Weblink zur 
Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheits­
rates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776117 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 
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Thomas Lubanga war Präsident der UPC/L, einer der unter Nummer 20 der 
Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten Gruppen und Milizen, die unter 
Verstoß gegen das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. 
Laut dem Büro des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er für die 
Rekrutierung und den Einsatz von Kindern in Ituri von 2002 bis 2003 verant­
wortlich. Er wurde im März 2005 in Kinshasa festgenommen wegen Beteiligung 
der UPC/L an Menschenrechtsverletzungen und am 17. März 2006 von den 
Behörden der DRK an den IStGH überstellt. Er wurde im März 2012 vom IStGH 
zu 14 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Am 1. Dezember 2014 bestätigten die 
Berufungsrichter des IStGH Schuldspruch und Strafmaß. Er wurde am 19. De­
zember 2015 zur Verbüßung seiner Freiheitsstrafe in eine Haftanstalt in der DRK 
überstellt. 

8. Sultani MAKENGA 

(alias: a) Makenga, Oberst Sultani, b) Makenga, Emmanuel Sultani) 

Geburtsdatum: 25. Dezember 1973. 

Geburtsort: Rutshuru, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 12. November 2012. 

Weitere Angaben: Militärischer Anführer der Bewegung des 23. März (M23), die 
in der Demokratischen Republik Kongo operiert. In Ruanda seit Ende 2014. 
Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und 
des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272833 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sultani Makenga ist einer der militärischen Anführer der Bewegung des 23. März 
(M23), die in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) operiert. Als Anführer 
der M23 (auch kongolesische Revolutionsarmee genannt) hat Sultani Makenga 
als Verantwortlicher schwere Verstöße gegen das Völkerrecht begangen, nament­
lich das gezielte Vorgehen gegen Frauen und Kinder in Situationen bewaffneter 
Konflikte, einschließlich Tötung und Verstümmelung, sexueller Gewalt, Entfüh­
rung und Vertreibung. Er ist auch verantwortlich für Verstöße gegen das Völ­
kerrecht im Zusammenhang mit Handlungen der M23 bei der Rekrutierung und 
beim Einsatz von Kindern in bewaffneten Konflikten in der Demokratischen 
Republik Kongo. Unter dem Befehl von Sultani Makenga hat die M23 in großem 
Umfang Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung der Demokratischen Republik 
Kongo verübt. Zeugenaussagen und Berichten zufolge haben die Milizionäre 
unter dem Befehl von Sultani Makenga im gesamten Gebiet von Rutshuru im 
Rahmen einer Strategie zur Festigung der Kontrolle über das Gebiet von Ruts­
huru Frauen sowie Kinder, die in manchen Fällen erst 8 Jahre alt waren, ver­
gewaltigt. Unter Makengas Befehl hat die M23 umfangreiche Kampagnen zur 
Zwangsrekrutierung von Kindern in der Demokratischen Republik Kongo und in 
der Region durchgeführt sowie Kinder massenweise getötet, verstümmelt und 
verletzt. Viele der zwangsrekrutierten Kinder waren jünger als 15 Jahre. Ent­
gegen den Maßnahmen der Demokratischen Republik Kongo zur Durchführung 
des Waffenembargos, einschließlich innerstaatlicher Anordnungen über die Ein­
fuhr und den Besitz von Waffen und zugehörigem Material, soll Makenga auch 
Waffen und zugehöriges Material erhalten haben. Als Anführer der M23 hat 
Makenga unter anderem schwere Verstöße gegen das Völkerrecht begangen 
und Gräueltaten gegen die Zivilbevölkerung der Demokratischen Republik 
Kongo verübt und dadurch die Unsicherheit, die Vertreibungen und den Konflikt 
in der Region verschärft. Militärischer Anführer der Bewegung des 23. März 
(M23), die in der Demokratischen Republik Kongo operiert. 

9. Khawa Panga MANDRO 

(alias: a) Kawa Panga, b) Kawa Panga Mandro, c) Kawa Mandro, d) Yves 
Andoul Karim, e) Mandro Panga Kahwa, f) Yves Khawa Panga Mandro, g) 
„Chief Kahwa“, h) „Kawa“) 

Geburtsdatum: 20. August 1973. 

Geburtsort: Bunia, Demokratische Republik Kongo. 
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Anschrift: Uganda (seit Mai 2016). 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Im April 2005 in Bunia wegen Sabotage des Friedensprozes­
ses in der Provinz Ituri inhaftiert. Von den kongolesischen Behörden im Oktober 
2005 verhaftet, vom Berufungsgericht in Kisangani freigesprochen und sodann 
an die Justizbehörden in Kinshasa überstellt, weil neue Anschuldigungen gegen 
ihn erhoben wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbre­
chen, Mord, schwerer Körperverletzung und Tätlichkeiten. Im August 2014 ver­
urteilte ihn ein Militärgericht der DRK in Kisangani wegen Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu neun Jahren Freiheitsstrafe und zu einer 
Opferentschädigung von rund 85 000 USD. Er verbüßte seine Haftstrafe und lebt 
seit Mai 2016 in Uganda. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special 
Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/ 
en/notice/search/un/5272933 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Khawa Panga Mandro war Präsident der PUSIC, einer der unter Nummer 20 der 
Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten Gruppen und Milizen, die unter 
Verstoß gegen das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. 
Laut dem Büro des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er für die 
Rekrutierung und den Einsatz von Kindern von 2001 bis 2002 verantwortlich. Er 
wurde im April 2005 in Bunia wegen Sabotage des Friedensprozesses in der 
Provinz Ituri inhaftiert. Er wurde von den kongolesischen Behörden im Oktober 
2005 verhaftet, vom Berufungsgericht in Kisangani freigesprochen und sodann 
an die Justizbehörden in Kinshasa überstellt, weil neue Anschuldigungen gegen 
ihn erhoben wurden wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbre­
chen, Mord, schwerer Körperverletzung und Tätlichkeiten. Im August 2014 ver­
urteilte ihn ein Militärgericht der DRK in Kisangani wegen Kriegsverbrechen und 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu neun Jahren Freiheitsstrafe und zu einer 
Opferentschädigung von rund 85 000 USD. Er verbüßte seine Haftstrafe und lebt 
seit Mai 2016 in Uganda. 

10. Callixte MBARUSHIMANA 

Benennung: FDLR-Exekutivsekretär. 

Geburtsdatum: 24. Juli 1963. 

Geburtsort: Ndusu/Ruhengeri, Nordprovinz, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 3. März 2009. 

Weitere Angaben: Wurde am 3. Oktober 2010 in Paris aufgrund eines Haft­
befehls festgenommen, den der IStGH wegen der von den FDLR-Truppen 
2009 in den Kivu-Provinzen begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen ge­
gen die Menschlichkeit ausgestellt hatte. Am 25. Januar 2011 nach Den Haag 
überstellt und Ende 2011 vom IStGH aus der Haft entlassen. Am 29. November 
2014 für fünf Jahre zum FDLR-Exekutivsekretär gewählt. Weblink zur Beson­
deren Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der 
VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224649 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Bis zu seiner Inhaftierung war Callixte Mbarushimana Exekutivsekretär der 
FDLR und Vizepräsident des militärischen Oberkommandos der FDLR. Als 
politisch-militärischer Anführer einer in der Demokratischen Republik Kongo 
operierenden ausländischen bewaffneten Gruppe behinderte er die Entwaffnung 
und freiwillige Repatriierung oder Neuansiedlung von Kombattanten gemäß 
Nummer 4 Buchstabe b der Resolution 1857 (2008) des VN-Sicherheitsrates. 
Er wurde am 3. Oktober 2010 in Paris aufgrund eines Haftbefehls festgenommen, 
den der IStGH wegen der von den FDLR-Truppen 2009 in den Kivu-Provinzen 
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begangenen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit aus­
gestellt hatte. Er wurde am 25. Januar 2011 nach Den Haag überstellt, jedoch 
Ende 2011 aus der Haft entlassen. Er wurde am 29. November 2014 für fünf 
Jahre zum FDLR-Exekutivsekretär wiedergewählt. 

11. Iruta Douglas MPAMO 

(alias: a) Doulas Iruta Mpamo, b) Mpano) 

Anschrift: Gisenyi, Ruanda (ab Juni 2011). 

Geburtsdatum: a) 28. Dezember 1965, b) 29. Dezember 1965. 

Geburtsort: a) Bashali, Masisi, Demokratische Republik Kongo, b) Goma, De­
mokratische Republik Kongo, c) Uvira, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Seit dem Absturz zweier von der Great Lakes Business Com­
pany (GLBC) betriebener Flugzeuge keine bekannte Beschäftigung. Weblink zur 
Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheits­
rates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272813 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Geschäftsführender Inhaber der Compagnie Aérienne des Grands Lacs und der 
Great Lakes Business Company, deren Fluggeräte zur Unterstützung der unter 
Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten Gruppen und 
Milizen eingesetzt wurden. Auch verantwortlich für die Verschleierung von Flug- 
und Frachtinformationen offensichtlich in der Absicht, Verstöße gegen das Waf­
fenembargo zu ermöglichen. Seit dem Absturz zweier von der Great Lakes 
Business Company (GLBC) betriebener Flugzeuge keine bekannte Beschäfti­
gung. 

▼M10 
12. Sylvestre MUDACUMURA 

(alias: a) Mupenzi Bernard, b) Generalmajor Mupenzi, c) General Mudacu­
mura, d) Pharaoh, e) Radja) 

Benennung: a) Kommandant der FDLR-FOCA, b) Generalleutnant der FDLR- 
FOCA 
Geburtsdatum: 1954. 
Geburtsort: Zelle Ferege, Sektor Gatumba, Gemeinde Kibilira, Präfektur Gisenyi, 
Ruanda 
Aufenthalt: Provinz Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo (seit Juni 2016). 
Staatsangehörigkeit: Ruander. 
Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Der Internationale Strafgerichtshof stellte am 12. Juli 2012 
einen Haftbefehl gegen Mudacumura aus, dem in neun Anklagepunkten Kriegs­
verbrechen zur Last gelegt werden, darunter Übergriffe gegen Zivilisten, Mord, 
Verstümmelung, grausame Behandlung, Vergewaltigung, Folter, Zerstörung von 
Eigentum, Plünderung und Verstöße gegen die Personenwürde, die angeblich 
zwischen 2009 und 2010 in der DRK begangen wurden. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Sylvestre Mudacumura ist Kommandant der FOCA, des bewaffneten Arms der 
FDLR, besitzt als solcher politischen Einfluss und beherrscht und kontrolliert die 
Aktivitäten der FDLR-Truppen, die zu den unter Nummer 20 der Resolution 1493 
(2003) genannten bewaffneten Gruppen und Milizen zählen, die unter Verstoß gegen 
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das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. Mudacumura (oder 
ein Untergebener) hatte telefonischen Kontakt mit dem FDLR-Führer Murwanas­
hyaka in Deutschland, u. a. zum Zeitpunkt des Busurungi-Massakers im Mai 2009, 
und mit dem Militärkommandeur Major Guillaume während der Operationen 
„Umoja Wetu“ und „Kimia II“ im Jahr 2009. Laut dem Büro des SRSG für Kinder 
und bewaffnete Konflikte war er für 27 Fälle von Rekrutierung und Einsatz von 
Kindern durch unter seiner Führung stehende Truppen in Nord-Kivu von 2002 bis 
2007 verantwortlich. Seit Mitte 2016 ist Mudacumura immer noch Oberbefehlshaber 
des bewaffneten Arms der FDLR im Rang eines Generalleutnants und hält sich in der 
Provinz Nord-Kivu in der Demokratischen Republik Kongo auf. 

▼M11 
13. Leodomir MUGARAGU 

(alias: a) Manzi Leon, b) Leo Manzi) 

Anschrift: (seit Juni 2011) FDLR-Hauptquartier im Kikomawald nahe Bogoyi, 
Walikale, Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Geburtsdatum: a) 1954, b) 1953. 

Geburtsort: a) Kigali, Ruanda, b) Rushashi (Nordprovinz), Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. Dezember 2010. 

Weitere Angaben: Stabschef der FDLR-FOCA, zuständig für Verwaltung. We­
blink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des 
Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270747 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Laut offen zugängigen Informationsquellen und amtlichen Berichten ist Leodomir 
Mugaragu Stabschef der Forces Combattantes Abucunguzi/Combatant Force for 
the Liberation of Rwanda (FOCA), dem bewaffneten Flügel der FDLR. Laut 
amtlichen Berichten ist Mugaragu einer der Hauptverantwortlichen für die Pla­
nung der Militäroperationen der FDLR im Osten der DRK. Stabschef der FDLR- 
FOCA, zuständig für Verwaltung. 

14. Leopold MUJYAMBERE 

(alias: a) Musenyeri, b) Achille, c) Frere Petrus Ibrahim) 

Benennung: a) Stabschef der FDLR-FOCA, b) stellvertretender Interims-Befehls­
haber der FDLR-FOCA. 

Anschrift: Kinshasa, Demokratische Republik Kongo (seit Juni 2016). 

Geburtsdatum: a) 17. März 1962, b) ca. 1966. 

Geburtsort: Kigali, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 3. März 2009. 

Weitere Angaben: Wurde 2014 amtierender stellvertretender Kommandant der 
FDLR-FOCA. Anfang Mai 2016 in Goma (DRK) von kongolesischen Sicher­
heitskräften gefangen genommen und nach Kinshasa überstellt. Weblink zur 
Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheits­
rates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5224709 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 
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Leopold Mujyambere war Kommandant der Zweiten Division der FOCA, des 
bewaffneten Arms der FDLR. Als militärischer Anführer einer in der Demokra­
tischen Republik Kongo operierenden ausländischen bewaffneten Gruppe behin­
derte er unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstabe b der Resolution 1857 (2008) 
des VN-Sicherheitsrates die Entwaffnung und freiwillige Repatriierung oder Neu­
ansiedlung von Kombattanten. Die Expertengruppe des DRK-Sanktionsausschus­
ses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat Beweise dafür zusammen­
getragen (siehe Einzelheiten im Bericht der Gruppe vom 13. Februar 2008), dass 
aus der Gewalt der FDLR-FOCA befreite Mädchen zuvor entführt und sexuell 
missbraucht worden waren. Seit Mitte 2007 hat die FDLR-FOCA, die zuvor 
Jungen im Alter von 15 bis 20 Jahren rekrutiert hatte, Kinder ab dem Alter 
von 10 Jahren zwangsrekrutiert. Die Jüngsten werden dann als Eskorten benutzt 
und ältere Kinder werden unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstaben d und e 
der Resolution 1857 (2008) des VN-Sicherheitsrates als Soldaten an der Front 
eingesetzt. 

Im Juni 2011 war er Kommandant im damals „Amazon“ genannten Einsatzgebiet 
der FDLR-FOCA in Süd-Kivu. Später wurde er zum FOCA-Stabschef befördert 
und dann im Jahr 2014 zum amtierenden stellvertretenden Kommandanten. An­
fang Mai 2016 wurde er in Goma (DRK) von kongolesischen Sicherheitskräften 
gefangen genommen und nach Kinshasa überstellt. 

15. Jamil MUKULU 

(alias: a) Steven Alirabaki, b) David Kyagulanyi, c) Musezi Talengelanimiro, 
d) Mzee Tutu, e) Abdullah Junjuaka, f) Alilabaki Kyagulanyi, g) Hussein 
Muhammad, h) Nicolas Luumu, i) Julius Elius Mashauri, j) David Amos 
Mazengo, k) Professor Musharaf, l) Talengelanimiro) 

Benennung: a) Anführer der Alliierten Demokratischen Kräfte (ADF), b) Kom­
mandant der Alliierten Demokratischen Kräfte. 

Anschrift: Berichten zufolge in Uganda in Haft (seit September 2016). 

Geburtsdatum: a) 1965, b) 1. Januar 1964. 

Geburtsort: Dorf Ntoke, Ntenjeru, Distrikt Kayunga, Uganda. 

Staatsangehörigkeit: Uganda. 

Tag der Benennung durch die VN: 12. Oktober 2011. 

Weitere Angaben: Im April 2015 in Tansania festgenommen und im Juli 2015 
nach Uganda ausgeliefert. Seit September 2016 befindet sich Mukulu Berichten 
zufolge in Polizeigewahrsam in Erwartung seines Prozesses wegen Kriegsverbre­
chen und schwerer Verstöße gegen die Genfer Konvention nach ugandischem 
Recht. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol 
und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/ 
un/5270670 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Laut öffentlichen Informationsquellen und amtlichen Berichten, einschließlich der 
Berichte der Expertengruppe des DRK-Sanktionsausschusses des VN-Sicherheits­
rates ist Jamil Mukulu der militärische Anführer der ADF, einer in der DRK 
operierenden ausländischen bewaffneten Gruppe, und behindert die Entwaffnung, 
Repatriierung und freiwillige Neuansiedlung von Kämpfern der ADF gemäß 
Nummer 4 Buchstabe b der Resolution 1857 (2008). Der Expertengruppe des 
DRK-Sanktionsausschusses des VN-Sicherheitsrates zufolge stellte Jamil Mukulu 
den ADF als einer im Gebiet der DRK operierenden bewaffneten Gruppe mate­
rielle und personelle Unterstützung zur Verfügung. Laut verschiedenen Quellen, 
einschließlich der Berichte der Expertengruppe des DRK-Sanktionsausschusses 
des VN-Sicherheitsrates, hat Jamil Mukulu Finanzmittel beschafft, politischen 
Einfluss auf die Strategien der ADF ausgeübt und die ADF-Kräfte in unmittel­
barer Verantwortung befehligt und kontrolliert, insbesondere durch Überwachung 
von etablierten Verbindungen zu internationalen Terrornetzwerken. 
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16. Ignace MURWANASHYAKA 

(alias: Dr. Ignace) 

Titel: Dr. 

Benennung: Präsident der FDLR. 

Anschrift: Deutschland (in Haft). 

Geburtsdatum: 14. Mai 1963. 

Geburtsort: a) Butera, Ruanda, b) Ngoma, Butare, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Wurde am 17. November 2009 von den deutschen Behörden 
festgenommen und am 28. September 2015 von einem deutschen Gericht der 
Anführung einer ausländischen terroristischen Gruppierung und der Beihilfe zu 
Kriegsverbrechen für schuldig befunden. Wurde zu einer dreizehnjährigen Frei­
heitsstrafe verurteilt und befindet sich seit Juni 2016 in Deutschland in Haft. 
Wurde am 29. November 2014 für fünf Jahre zum Präsidenten der FDLR wie­
dergewählt. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Inter­
pol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/ 
un/5272382 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Ignace Murwanashyaka ist Präsident der FDLR und übt Einfluss auf die Strate­
gien der FDLR-Truppen aus, einer der unter Nummer 20 der Resolution 1493 
(2003) genannten bewaffneten Gruppen und Milizen, die unter Verstoß gegen das 
Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. Er hatte telefonischen 
Kontakt zu den Militärkommandanten der FDLR vor Ort (unter anderem wäh­
rend des Busurungi-Massakers im Mai 2009); er erteilte militärische Befehle an 
das Oberkommando; er war beteiligt an der Koordinierung des Transfers von 
Waffen und Munition an Einheiten der FDLR und der Übermittlung spezifischer 
Anweisungen zu deren Verwendung und er verwaltete große Geldsummen aus 
dem illegalen Verkauf natürlicher Ressourcen in den von der FDLR kontrollier­
ten Gebieten. Laut dem Büro des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war 
er als Präsident und Militärkommandant der FDLR für die Rekrutierung und den 
Einsatz von Kindern durch die FDLR in Ost-Kongo verantwortlich. Er wurde am 
17. November 2009 von den deutschen Behörden festgenommen und am 28. Sep­
tember 2015 von einem deutschen Gericht der Anführung einer ausländischen 
terroristischen Gruppe und der Beihilfe zu Kriegsverbrechen für schuldig befun­
den. Er wurde zu einer dreizehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt und befindet 
sich seit Juni 2016 in Deutschland in Haft. Er wurde am 29. November 2014 für 
fünf Jahre zum Präsidenten der FDLR wiedergewählt. 

17. Straton MUSONI 

(alias: IO Musoni) 

Benennung: Ehemaliger Vizepräsident der FDLR. 

Geburtsdatum: a) 6. April 1961, b) 4. Juni 1961. 

Geburtsort: Mugambazi, Kigali, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 

Weitere Angaben: Wurde am 17. November 2009 von den deutschen Behörden 
festgenommen, am 28. September 2015 von einem deutschen Gericht der Anfüh­
rung einer ausländischen terroristischen Gruppe für schuldig befunden und zu einer 
achtjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Musoni wurde unmittelbar nach dem Ge­
richtsverfahren freigelassen, da er mehr als fünf Jahre seiner Freiheitsstrafe verbüßt 
hatte. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und 
des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5272354 
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Straton Musoni war Vizepräsident der FDLR, einer in der DRK operierenden 
ausländischen bewaffneten Gruppe. Er behinderte unter Verstoß gegen die Reso­
lution 1649 (2005) die Entwaffnung und die freiwillige Repatriierung oder Neu­
ansiedlung der diesen Gruppen angehörenden Kombattanten. Er wurde am 
17. November 2009 von den deutschen Behörden festgenommen, am 28. Septem­
ber 2015 von einem deutschen Gericht der Anführung einer ausländischen ter­
roristischen Gruppe für schuldig befunden und zu einer achtjährigen Freiheits­
strafe verurteilt. Er wurde unmittelbar nach dem Gerichtsverfahren freigelassen, 
da er mehr als fünf Jahre seiner Freiheitsstrafe verbüßt hatte. 

18. Jules MUTEBUTSI 

(alias: a) Jules Mutebusi, b) Jules Mutebuzi, c) Oberst Mutebutsi) 

Geburtsdatum: 1964. 

Geburtsort: Minembwe, Süd-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Ehemaliger stellvertretender militärischer Regionalkomman­
dant der FARDC im 10. Militärbezirk; im April 2004 wegen Disziplinverstoß 
entlassen. Von den ruandischen Behörden im Dezember 2007 beim versuchten 
Grenzübertritt in die DRK festgenommen. Berichten zufolge am 9. Mai 2014 in 
Kigali gestorben. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der 
Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/un/5272093 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Jules Mutebutsi vereinte seine Kräfte mit anderen abtrünnigen Elementen der 
ehemaligen RCD-G, um im Mai 2004 die Stadt Bukavu gewaltsam einzunehmen. 
Er war beteiligt an der Beschaffung von Waffen außerhalb der FARDC-Struktu­
ren und an deren Lieferung an unter Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) 
genannte bewaffnete Gruppen und Milizen unter Verletzung des Waffenembar­
gos. Er war ehemaliger stellvertretender militärischer Regionalkommandant der 
FARDC im 10. Militärbezirk bis April 2004; zu diesem Zeitpunkt wurde er 
wegen Disziplinverstoß entlassen. Von den ruandischen Behörden im Dezember 
2007 beim versuchten Grenzübertritt in die DRK festgenommen. Berichten zu­
folge ist er am 9. Mai 2014 in Kigali gestorben. 

19. Baudoin NGARUYE WA MYAMURO 

(alias: Oberst Baudoin Ngaruye) 

Titel: Militärischer Anführer der Bewegung des 23. März (M23). 

Benennung: Brigadegeneral. 

Anschrift: Rubavu/Mudende, Ruanda. 

Geburtsdatum: a) 1. April 1978, b) 1978. 

Geburtsort: a) Bibwe, Demokratische Republik Kongo, b) Lusamambo, Lubero- 
Gebiet, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Nationale Kennnummer: FARDC-Kennnummer: 1-78-09-44621-80. 

Tag der Benennung durch die VN: 30. November 2012. 
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Weitere Angaben: Reiste am 16.3.2013 in die Republik Ruanda ein. Lebt seit 
Ende 2014 im Lager Ngoma, Ruanda. Weblink zur Besonderen Ausschreibung 
(„Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www. 
interpol.int/en/notice/search/un/5268954 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Im April 2012 hat Ngaruye unter dem Oberbefehl von General Ntaganda die 
Meuterei des ehemaligen CNDP befehligt, die als Bewegung des 23. März (M23) 
bekannt wurde. Er ist derzeit der dritthöchste militärische Anführer der M23. Die 
Expertengruppe für die Demokratische Republik Kongo hat bereits 2008 und 
2009 seine Benennung empfohlen. Er hat als Verantwortlicher schwere Men­
schenrechtsverletzungen und Verstöße gegen das Völkerrecht begangen. Zwi­
schen 2008 und 2009 und erneut gegen Ende 2010 hat er Hunderte von Kindern 
für die M23 rekrutiert und ausgebildet. Er hat Morde, Verstümmelungen und 
Entführungen, oftmals gezielt gegen Frauen gerichtet, begangen. Er ist verant­
wortlich für Hinrichtungen und Folterungen von Deserteuren aus der M23. 2009 
gab er innerhalb der FARDC Befehl, alle Männer im Dorf Shalio in Walikale zu 
töten. Unter dem direkten Oberbefehl von Ntaganda stellte er in Masisi und 
Walikali auch Waffen, Munition und Sold bereit. 2010 organisierte er die Ver­
treibung und Enteignung der Bevölkerung im Gebiet von Lukopfu. Außerdem 
war er eng an kriminellen Netzen innerhalb der FARDC beteiligt, die Gewinn 
aus dem Mineralienhandel ziehen, was 2011 zu Spannungen und gewaltsamen 
Zusammenstößen mit Oberst Innocent Zimurinda führte. Reiste am 16.3.2013 bei 
Gasizi/Rubavu in die Republik Ruanda ein. 

20. Mathieu, Chui NGUDJOLO 

(alias: a) Cui Ngudjolo) 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Anschrift: Demokratische Republik Kongo. 

Geburtsdatum: 8. Oktober 1970. 

Geburtsort: Bunia, Provinz Ituri, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Wurde im Oktober 2003 in Bunia von der MONUC fest­
genommen. Wurde am 7. Februar 2008 von der Regierung der DRK an den 
Internationalen Strafgerichtshof überstellt. Er wurde im Dezember 2012 vom 
IStGH in allen Anklagepunkten freigesprochen, und das Urteil wurde von der 
Berufungskammer am 27. Februar 2015 bestätigt. Ngudjolo stellte einen Asyl­
antrag in den Niederlanden, der aber abgelehnt wurde. Er wurde am 11. Mai 
2015 in die DRK abgeschoben. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Spe­
cial Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www. 
interpol.int/en/notice/search/un/5776118 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Mathieu Chui Ngudjolo war Stabschef der FRPI, besitzt politischen Einfluss und 
befehligt und kontrolliert die Aktivitäten der FRPI-Truppen, die zu den unter 
Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten Gruppen und 
Milizen zählen, die für illegalen Waffenhandel unter Verletzung des Waffen­
embargos verantwortlich sind. Laut dem Büro des SRSG für Kinder und bewaff­
nete Konflikte war er für die Rekrutierung und den Einsatz von Kindern unter 15 
Jahren in Ituri im Jahr 2006 verantwortlich. Er wurde im Oktober 2003 in Bunia 
von der MONUC festgenommen. Anschließend wurde er am 7. Februar 2008 
von der Regierung der DRK an den Internationalen Strafgerichtshof überstellt. Er 
wurde im Dezember 2012 vom IStGH in allen Anklagepunkten freigesprochen, 
und das Urteil wurde von der Berufungskammer am 27. Februar 2015 bestätigt. 
Ngudjolo stellte einen Asylantrag in den Niederlanden, der aber abgelehnt wurde. 
Er wurde am 11. Mai 2015 in die DRK abgeschoben. 
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21. Floribert Ngabu NJABU 

(alias: a) Floribert Njabu Ngabu, b) Floribert Ndjabu, c) Floribert Ngabu 
Ndjabu) 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo, Reisepass-Nr. OB 
0243318. 

Geburtsdatum: 23. Mai 1971. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Seit März 2005 in Kinshasa wegen Beteiligung der FNI an 
Menschenrechtsverletzungen unter Hausarrest gestellt. Am 27. März 2011 nach 
Den Haag überstellt, um in den IStGH-Prozessen gegen Germain Katanga und 
Mathieu Ngudjolo als Zeuge vernommen zu werden. Stellte im Mai 2011 in den 
Niederlanden einen Asylantrag. Im Oktober 2012 lehnte ein niederländisches 
Gericht seinen Asylantrag ab. Im Juli 2014 wurde er von den Niederlanden in 
die DRK abgeschoben, wo er festgenommen wurde. Weblink zur Besonderen 
Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: 
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5776373 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Präsident der FNI, einer der unter Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) 
genannten bewaffneten Gruppen und Milizen, die unter Verstoß gegen das Waf­
fenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt sind. Seit März 2005 in Kin­
shasa wegen Beteiligung der FNI an Menschenrechtsverletzungen unter Haus­
arrest gestellt. Am 27. März 2011 nach Den Haag überstellt, um in den IStGH- 
Prozessen gegen Germain Katanga und Mathieu Ngudjolo als Zeuge vernommen 
zu werden. Stellte im Mai 2011 in den Niederlanden einen Asylantrag. Im 
Oktober 2012 lehnte ein niederländisches Gericht seinen Asylantrag ab; derzeit 
ist ein Rechtsmittelverfahren gegen diese Entscheidung anhängig. 

22. Laurent NKUNDA 

(alias: a) Nkunda Mihigo Laurent, b) Laurent Nkunda Bwatare, c) Laurent 
Nkundabatware, d) Laurent Nkunda Mahoro Batware, e) Laurent Nkunda 
Batware, f) Vorsitzender, g) General Nkunda, h) Papa Six) 

Geburtsdatum: a) 6. Februar 1967, b) 2. Februar 1967. 

Geburtsort: Rutshuru, Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Ehemaliger General der RCD-G. Gründete 2006 den National 
Congress for the People's Defense; hoher Offizier der Rally for Congolese De­
mocracy-Goma (RCD-G) 1998-2006; Offizier der Rwandan Patriotic Front (RPF) 
1992-1998. Laurent Nkunda wurde im Januar 2009 von den ruandischen Behör­
den in Ruanda festgenommen und als Befehlshaber des CNDP abgelöst. Lebt 
seither unter Hausarrest in Kigali, Ruanda. Das Auslieferungsgesuch der Regie­
rung der DRK gegen Nkunda wegen der im Osten der DRK begangenen Ver­
brechen wurde von Ruanda abgelehnt. 2010 wurde seine Beschwerde wegen 
unrechtmäßiger Inhaftierung vom ruandischen Gericht in Gisenyi (Ruanda) zu­
rückgewiesen und die Angelegenheit zur Prüfung an ein Militärgericht verwiesen. 
Die Anwälte Nkundas legten vor dem ruandischen Militärgericht Berufung ein. 
Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des 
Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5270703 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Vereinte seine Kräfte mit anderen abtrünnigen Elementen der ehemaligen RCD- 
G, um im Mai 2004 die Stadt Bukavu gewaltsam einzunehmen. Beschaffung von 
Waffen außerhalb der FARDC unter Verstoß gegen das Waffenembargo. Laut 
dem Büro des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er für 264 Fälle 
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von Rekrutierung und Einsatz von Kindern durch unter seiner Führung stehende 
Truppen in Nord-Kivu von 2002 bis 2009 verantwortlich. Ehemaliger General 
der RCD-G. Gründete 2006 den National Congress for the People's Defense; 
hoher Offizier der Rally for Congolese Democracy-Goma (RCD-G) 1998-2006; 
Offizier der Rwandan Patriotic Front (RPF) 1992-1998. Laurent Nkunda wurde 
im Januar 2009 von den ruandischen Behörden in Ruanda festgenommen und als 
Befehlshaber des CNDP abgelöst. Lebt seither unter Hausarrest in Kigali, Ru­
anda. Das Auslieferungsgesuch der Regierung der DRK gegen Nkunda wegen 
der im Osten der DRK begangenen Verbrechen wurde von Ruanda abgelehnt. 
2010 wurde seine Beschwerde wegen unrechtmäßiger Inhaftierung vom ruan­
dischen Gericht in Gisenyi (Ruanda) zurückgewiesen und die Angelegenheit 
zur Prüfung an ein Militärgericht verwiesen. Die Anwälte Nkundas leiteten ein 
Verfahren vor dem ruandischen Militärgericht ein. Er verfügt nach wie vor über 
gewissen Einfluss bei bestimmten Teilen des CNDP. 

23. Felicien NSANZUBUKIRE 

(alias: Fred Irakeza) 

Benennung: a) Unterbereichskommandant der FDLR-FOCA, b) Oberst der 
FDLR-FOCA. 

Anschrift: Provinz Süd-Kivu, Demokratische Republik Kongo (seit Juni 2016). 

Geburtsdatum: 1967. 

Geburtsort: a) Murama, Kigali, Ruanda, b) Rubungo, Kigali, Ruanda, c) Kinyi­
nya, Kigali, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. Dezember 2010. 

Weitere Angaben: Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/un/5269078 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Felicien Nsanzubukire beaufsichtigte und koordinierte mindestens von November 
2008 bis April 2009 den illegalen Handel mit Munition und Waffen von der 
Vereinigten Republik Tansania über den Tanganjikasee an die FDLR-Einheiten 
in den Regionen Uvira und Fizi von Süd-Kivu. Seit Januar 2016 ist Nsanzubu­
kire ein Unterbereichskommandant der FDLR-FOCA in der Provinz Süd-Kivu im 
Range eines Obersten. 

24. Pacifique NTAWUNGUKA 

(alias: a) Pacifique Ntawungula, b) Oberst Omega, c) Nzeri, d) Israel) 

Benennung: a) Kommandant des Sektors „SONOKI“ der FDLR-FOCA, b) Bri­
gadegeneral der FDLR-FOCA. 

Anschrift: Rutshuru-Gebiet, Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo (seit 
Juni 2016). 

Geburtsdatum: a) 1. Januar 1964, b) ca. 1964. 

Geburtsort: Gaseke, Provinz Gisenyi, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 3. März 2009. 

Weitere Angaben: Hat eine militärische Ausbildung in Ägypten erhalten. We­
blink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des 
Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5269021 
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Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Pacifique Ntawunguka war Kommandant der ersten Division der FOCA, des 
bewaffneten Flügels der FDLR. Als militärischer Anführer einer in der Demo­
kratischen Republik Kongo operierenden ausländischen bewaffneten Gruppe be­
hinderte er unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstabe b der Resolution 1857 
(2008) des VN-Sicherheitsrates die Entwaffnung und freiwillige Repatriierung 
oder Neuansiedlung von Kombattanten. Die Expertengruppe des DRK-Sanktions­
ausschusses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat Beweise dafür zu­
sammengetragen (siehe Einzelheiten im Bericht der Gruppe vom 13. Februar 
2008), dass aus der Gewalt der FDLR-FOCA befreite Mädchen zuvor entführt 
und sexuell missbraucht worden waren. Seit Mitte 2007 hat die FDLR-FOCA, 
die zuvor Jungen im Alter von 15 bis 20 Jahren rekrutiert hatte, Kinder ab dem 
Alter von 10 Jahren zwangsrekrutiert. Die Jüngsten werden dann als Eskorten 
benutzt und ältere Kinder werden unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstaben d 
und e der Resolution 1857 (2008) des VN-Sicherheitsrates als Soldaten an der 
Front eingesetzt. Hat eine militärische Ausbildung in Ägypten erhalten. 

Seit Mitte 2016 ist Ntawunguka Kommandant des Sektors „SONOKI“ der 
FDLR-FOCA in der Provinz Nord-Kivu. 

25. James NYAKUNI 

Staatsangehörigkeit: Uganda. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/un/5776374 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Handelspartnerschaft mit Jérôme Kakwavu, insbesondere Schmuggel über die 
Grenze DRK/Uganda, vermutlich einschließlich des Schmuggels von Waffen 
und Militärgütern in nicht kontrollierten LKW. Verletzung des Waffenembargos 
und Unterstützung von unter Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten 
bewaffneten Gruppen und Milizen, einschließlich finanzieller Hilfe, um ihnen 
militärische Operationen zu ermöglichen. 

26. Stanislas NZEYIMANA 

(alias: a) Deogratias Bigaruka Izabayo, b) Izabayo Deo, c) Jules Mateso 
Mlamba, d) Bigaruka, e) Bigurura) 

Benennung: Ehemaliger Stellvertretender Kommandant der FDLR-FOCA. 

Geburtsdatum: a) 1. Januar 1966, b) 28. August 1966 c) ca. 1967. 

Geburtsort: Mugusa (Butare), Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Ruanda. 

Tag der Benennung durch die VN: 3. März 2009. 

Weitere Angaben: Während eines Aufenthalts in Tansania Anfang 2013 ver­
schwunden. Aufenthaltsort unbekannt seit Juni 2016. Weblink zur Besonderen 
Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: 
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275373 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Stanislas Nzeyimana war Stellvertretender Kommandant der FOCA, des bewaff­
neten Flügels der FDLR. Als militärischer Anführer einer in der Demokratischen 
Republik Kongo operierenden ausländischen bewaffneten Gruppe behinderte er 
unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstabe b der Resolution 1857 (2008) des 
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VN-Sicherheitsrates die Entwaffnung und freiwillige Repatriierung oder Neu­
ansiedlung von Kombattanten. Die Expertengruppe des DRK-Sanktionsausschus­
ses des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen hat Beweise dafür zusammen­
getragen (siehe Einzelheiten im Bericht der Gruppe vom 13. Februar 2008), dass 
aus der Gewalt der FDLR-FOCA befreite Mädchen zuvor entführt und sexuell 
missbraucht worden waren. Seit Mitte 2007 hat die FDLR-FOCA, die zuvor 
Jungen im Alter von 15 bis 20 Jahren rekrutiert hatte, Kinder ab dem Alter 
von 10 Jahren zwangsrekrutiert. Die Jüngsten werden dann als Eskorten benutzt 
und ältere Kinder werden unter Verstoß gegen Nummer 4 Buchstaben d und e 
der Resolution 1857 (2008) des VN-Sicherheitsrates als Soldaten an der Front 
eingesetzt. Nzeyimana verschwand Anfang 2013 in Tansania; seit Juni 2016 ist 
sein Aufenthaltsort unbekannt. 

27. Dieudonné OZIA MAZIO 

(alias: a) Ozia Mazio, b) Omari, c) Mr Omari) 

Geburtsdatum: 6. Juni 1949. 

Geburtsort: Ariwara, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Dieudonné Ozia Mazio soll während seiner Amtszeit als Prä­
sident der Fédération des entreprises congolaises (FEC) in der Region Aru am 
23. September 2008 in Ariwara gestorben sein. Weblink zur Besonderen Aus­
schreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: 
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275495. 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Finanzvereinbarungen mit Jerome Kakwavu und der FAPC; Schmuggel über die 
Grenze DRK/Uganda, um Kakwavu und seine Truppen zu beliefern und mit 
Bargeld zu versorgen. Verletzung des Waffenembargos unter anderem durch 
die Unterstützung von unter Nummer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten 
bewaffneten Gruppen und Milizen. Dieudonné Ozia Mazio soll während seiner 
Amtszeit als Präsident der Fédération des entreprises congolaises (FEC) in der 
Region Aru am 23. September 2008 in Ariwara gestorben sein. 

28. Jean-Marie Lugerero RUNIGA 

(alias: Jean-Marie Rugerero) 

Benennung: Präsident der M23. 

Anschrift: Rubavu/Mudende, Ruanda. 

Geburtsdatum: a) ca. 1960, b) 9. September 1966. 

Geburtsort: Bukavu, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 31. Dezember 2012. 

Weitere Angaben: Reiste am 16. März 2013 in die Republik Ruanda ein. Lebt 
seit 2016 in Ruanda. War an der Gründung einer neuen kongolesischen politi­
schen Partei, der Alliance pour le Salut du Peuple (ASP), beteiligt. Weblink zur 
Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheits­
rates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274633 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 
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In einem Dokument vom 9. Juli 2012, das vom M23-Anführer Sultani Makenga 
unterzeichnet wurde, wird Runiga zum Koordinator des politischen Arms der 
M23-Bewegung ernannt. Dem Dokument ist zu entnehmen, dass Runiga ernannt 
worden war, damit erkennbar ist, wofür die M23 steht. Runiga wurde ferner in 
Veröffentlichungen auf der Website der M23 als „Präsident“ bezeichnet. Seine 
Führungsrolle wird auch im Bericht der Expertengruppe vom November 2012 
bestätigt, in dem er als „Anführer der M23“ bezeichnet wurde. 

Nach dem Abschlussbericht der Expertengruppe vom 15. November 2012 hat 
Runiga eine Delegation geleitet, die am 29. Juli 2012 nach Kampala (Uganda) 
gereist ist und den 21-Punkte-Plan der M23 für die bevorstehenden Verhand­
lungen auf der Internationalen Konferenz über die Region der Großen Seen 
verfasst hat. Nach einem BBC-Artikel vom 23. November 2012 entstand die 
M23, als ehemalige Mitglieder der CNDP, die in die FARDC integriert worden 
waren, begannen, gegen die schlechten Bedingungen und schlechte Bezahlung 
und die unzureichende Umsetzung des Friedensabkommens vom 23. März 2009 
zwischen der CNDP und der DRK, das zur Integration der CNDP in die FARDC 
geführt hatte, zu protestieren. Nach dem IPIS-Bericht vom November 2012 hat 
die M23 aktiv Militäroperationen unternommen, um die Kontrolle über das Ge­
biet der östlichen DRK zu erlangen. Die M23 und die FARDC haben am 24. und 
25. Juli 2012 um mehrere Städte und Dörfer in der östlichen DRK gekämpft; die 
M23 hat die FARDC am 26. Juli 2012 in Rumangabo angegriffen; sie hat die 
FARDC am 17. November 2012 aus Kibumba vertrieben; und am 20. November 
2012 Goma erobert. Nach dem Bericht der Expertengruppe vom November 2012 
haben mehrere ehemalige M23-Kämpfer behauptet, dass M23-Anführer Dutzende 
von Kindern, die von den M23 als Kindersoldaten rekrutiert worden seien und 
versucht hätten zu fliehen, hätten hinrichten lassen. Nach einem Bericht von 
Human Rights Watch (HRW) vom 11. September 2012 hat ein 18-jähriger 
Ruander, der nach seiner Zwangsrekrutierung in Ruanda fliehen konnte, HRW 
mitgeteilt, dass er gesehen habe, wie die M23 im Juni einen 16-jährigen Jungen 
nach einem Fluchtversuch hingerichtet hätten. Der Junge sei von M23-Kämpfern 
gefangen genommen und vor den Augen der anderen Rekruten zu Tode geprü­
gelt worden. Der M23-Befehlshaber, der die Hinrichtung angeordnet habe, habe 
angeblich danach den anderen Rekruten zur Begründung der Hinrichtung gesagt: 
„Er wollte uns im Stich lassen.“ Nach dem Bericht haben zudem Zeugen erklärt, 
dass mindestens 33 neue Rekruten und andere M23-Kämpfer hingerichtet worden 
seien, als sie versuchten zu fliehen. Einige seien zur Abschreckung vor den 
Augen der anderen Rekruten gefesselt und erschossen worden. Ein junger Rekrut 
berichtete HRW: „Als wir bei den M23 waren, haben sie uns gesagt, dass [wir 
die Wahl hätten] und bei ihnen bleiben oder sterben könnten. Viele haben ver­
sucht zu fliehen. Einige wurden gefunden und dann auf der Stelle getötet.“ 

Runiga reiste am 16. März 2013 bei Gasizi/Rubavu in die Republik Ruanda ein. 
Er lebt seit Mitte 2016 in Ruanda. Er war im Juni 2016 an der Gründung einer 
neuen kongolesischen politischen Partei, der Alliance pour le Salut du Peuple 
(ASP), beteiligt. 

29. Ntabo Ntaberi SHEKA 

Benennung: Oberbefehlshaber der Nduma Defence of Congo/Mayi-Mayi-Sheka- 
Gruppe. 

Geburtsdatum: 4. April 1976. 

Geburtsort: Territorium Walikale, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 28. November 2011. 

Weitere Angaben: Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/un/5275453 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 
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Ntabo Ntaberi Sheka, Oberbefehlshaber des politischen Arms der Mayi-Mayi- 
Sheka, ist der politische Anführer einer bewaffneten kongolesischen Gruppe, die 
die Entwaffnung, Demobilisierung oder Wiedereingliederung von Kombattanten 
behindert. Die Mayi-Mayi Sheka ist eine kongolesische Miliz, die von Stütz­
punkten im Territorium Walikale im Osten der Demokratischen Republik Kongo 
aus operiert. Die Mayi-Mayi-Sheka-Gruppe hat Angriffe auf Minen im Osten der 
Demokratischen Republik Kongo verübt, wozu auch die Übernahme der Minen 
von Bisiye und die Erpressung der lokalen Bevölkerung gehören. Ntabo Ntaberi 
Sheka hat ferner schwere Verstöße gegen das Völkerrecht begangen, namentlich 
das gezielte Vorgehen gegen Kinder. Ntabo Ntaberi Sheka hat zwischen dem 
30. Juli und 2. August 2010 verschiedene Angriffe im Territorium Walikale 
geplant und befohlen, um lokale Bevölkerungsgruppen zu bestrafen, die der 
Kollaboration mit den kongolesischen Regierungskräften beschuldigt wurden. 
Während der Angriffe wurden Kinder vergewaltigt und entführt und der Zwangs­
arbeit und anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
unterworfen. Ferner lässt die Mayi-Mayi-Sheka-Gruppe Jungen zwangsrekrutie­
ren und hat Kindersoldaten, die bei Rekrutierungsaktionen eingezogen werden, in 
ihren Rängen. 

30. Bosco TAGANDA 

(alias: a) Bosco Ntaganda, b) Bosco Ntagenda, c) General Taganda, d) Lydia 
(während er der APR angehörte), e) Terminator, f) Tango Romeo (Rufzei­
chen), g) Romeo (Rufzeichen), h) Major) 

Anschrift: Den Haag, Niederlande (seit Juni 2016). 

Geburtsdatum: Zwischen 1973 und 1974. 

Geburtsort: Bigogwe, Ruanda. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Geboren in Ruanda; im Kindesalter Umzug nach Nyamitaba, 
Masisi-Gebiet, Nord-Kivu. Wurde durch Präsidialerlass vom 11. Dezember 2004 
im Anschluss an die Friedensabkommen von Ituri zum Brigadegeneral der 
FARDC ernannt. Ehemaliger Stabschef des CNDP, wurde nach der Festnahme 
von Laurent Nkunda im Januar 2009 militärischer Befehlshaber der CNDP. Seit 
Januar 2009 de facto stellvertretender Befehlshaber bei den Operationen „Umoja 
Wetu“, „Kimia II“ und „Amani Leo“ gegen die FDLR in Nord- und Süd-Kivu. 
Reiste im März 2013 nach Ruanda ein und stellte sich am 22. März freiwillig den 
Bediensteten des IStGH in Kigali. An den IStGH in Den Haag, Niederlande, 
überstellt. Am 9. Juni 2014 bestätigte der IStGH gegen ihn 13 Anschuldigungen 
wegen Kriegsverbrechen und fünf Anschuldigungen wegen Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit; das Verfahren hat im September 2015 begonnen. Weblink zur 
Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheits­
rates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5274913 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Bosco Taganda war Militärkommandant der UPC-L, besitzt politischen Einfluss 
und befehligt und kontrolliert die Aktivitäten der UPC-L, einer der unter Num­
mer 20 der Resolution 1493 (2003) genannten bewaffneten Gruppen und Milizen, 
die unter Verstoß gegen das Waffenembargo am illegalen Waffenhandel beteiligt 
sind. Er war im Dezember 2004 zum General der FARDC ernannt worden, 
lehnte dies aber ab und verbleibt daher außerhalb der FARDC. Laut dem Büro 
des SRSG für Kinder und bewaffnete Konflikte war er verantwortlich für die 
Rekrutierung und den Einsatz von Kindern in Ituri 2002 und 2003 sowie un­
mittelbar und/oder befehlshaberisch verantwortlich für 155 Fälle von Rekrutie­
rung und Einsatz von Kindern in Nord-Kivu von 2002 bis 2009. Als Stabschef 
des CNDP war er unmittelbar und befehlshaberisch für das Kiwanja-Massaker 
vom November 2008 verantwortlich. 

Geboren in Ruanda; im Kindesalter Umzug nach Nyamitaba, Masisi-Gebiet, Pro­
vinz Nord-Kivu. Hielt sich im Juni 2011 in Goma auf; ist im Besitz großer 
Farmen in der Region Ngungu im Masisi-Gebiet, Provinz Nord-Kivu. Er wurde 
durch Präsidialerlass vom 11. Dezember 2004 im Anschluss an die Friedens­
abkommen von Ituri zum Brigadegeneral der FARDC ernannt. Er war zunächst 
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Stabschef des CNDP und wurde nach der Festnahme von Laurent Nkunda im 
Januar 2009 militärischer Befehlshaber der CNDP. Seit Januar 2009 war er de 
facto stellvertretender Befehlshaber bei den Operationen „Umoja Wetu“, „Kimia 
II“ und „Amani Leo“ gegen die FDLR in den Provinzen Nord- und Süd-Kivu. 
Reiste im März 2013 nach Ruanda ein und stellte sich am 22. März freiwillig den 
Bediensteten des IStGH in Kigali; anschließend wurde er an den IStGH in Den 
Haag (Niederlande) überstellt. Am 9. Juni 2014 bestätigte der IStGH gegen ihn 
13 Anschuldigungen wegen Kriegsverbrechen und fünf Anschuldigungen wegen 
Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das Verfahren begann im September 
2015. 

31. Innocent ZIMURINDA 

(alias: Zimulinda) 

Benennung: a) M23, Brigadekommandeur, Dienstgrad: Oberst, b) Oberst der 
FARDC. 

Anschrift: Rubavu, Mudende. 

Geburtsdatum: a) 1. September 1972, b) ca. 1975, c) 16. März 1972. 

Geburtsort: a) Ngungu, Masisi-Gebiet, Nord-Kivu, Demokratische Republik Kon­
go, b) Masisi, Demokratische Republik Kongo. 

Staatsangehörigkeit: Demokratische Republik Kongo 

Tag der Benennung durch die VN: 1. Dezember 2010. 

Weitere Angaben: 2009 als Oberstleutnant in die Streitkräfte der Demokratischen 
Republik Kongo (FARDC) eingegliedert, Brigadekommandeur bei den FARDC- 
Operationen „Kimia II“, stationiert im Gebiet um Ngungu. Im Juli 2009 wurde 
Zimurinda zum Oberst befördert und wurde Bereichskommandant der FARDC in 
Ngungu und anschließend in Kitachanga bei den FARDC-Operationen „Kimia 
II“ und „Amani Leo“. Zwar erscheint Zimurindas Name nicht im Präsidialerlass 
der DRK vom 31. Dezember 2010, mit dem hochrangige Offiziere der FARDC 
ernannt wurden, er hat aber de facto seine Kommandofunktion im 22. Sektor der 
FARDC in Kitchanga behalten und trägt die neuen Dienstgradabzeichen und die 
neue Uniform der FARDC. Im Dezember 2010 wurden in öffentlich zugäng­
lichen Quellen Rekrutierungstätigkeiten von Personen unter dem Kommando 
Zimurindas gemeldet. Reiste am 16. März 2013 in die Republik Ruanda ein. 
Lebt seit Ende 2014 im Lager Ngoma, Ruanda. Weblink zur Besonderen Aus­
schreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: 
https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5275315 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Zahlreichen Quellen zufolge erteilte Oberstleutnant Innocent Zimurinda in seiner 
Eigenschaft als einer der Kommandanten der 231. FARDC-Brigade Befehle, die 
während einer Militäroperation in der Region Shalio im April 2009 zur Ermor­
dung von über 100 ruandischen Flüchtlingen (überwiegend Frauen und Kinder) 
führten. Nach Berichten der Expertengruppe des DRK-Sanktionsausschusses des 
VN-Sicherheitsrates gibt es Augenzeugen dafür, dass sich Oberstleutnant Inno­
cent Zimurinda am 29. August 2009 geweigert hat, drei Kinder aus seiner Be­
fehlsgewalt in Kalehe zu entlassen. Zahlreichen Quellen zufolge nahm Oberst­
leutnant Innocent Zimurinda im November 2008 vor der Eingliederung des 
CNDP in die FARDC an einer CNDP-Operation teil, bei der in der Region 
Kiwanja 89 Zivilisten, darunter Frauen und Kinder, getötet wurden. 

Im März 2010 beschuldigten 51 im Osten der DRK tätige Menschenrechtsgrup­
pen Zimurinda, zwischen Februar und August 2007 zahlreiche Menschenrechts­
verletzungen begangen zu haben, bei denen viele Zivilisten, darunter Frauen und 
Kinder, getötet wurden. Oberstleutnant Innocent Zimurinda wurde bei dieser 
Gelegenheit auch beschuldigt, für Vergewaltigungen zahlreicher Frauen und 
Mädchen verantwortlich zu sein. Laut einer Erklärung des Sonderbeauftragten 
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des VN-Generalsekretärs für Kinder und bewaffnete Konflikte vom 21. Mai 2010 
war Innocent Zimurinda unter anderem bei der Operation „Kimia II“ an der 
willkürlichen Exekution von Kindersoldaten beteiligt. In dieser Erklärung heißt 
es auch, dass er der VN-Mission in der DRK (MONUC) nicht erlaubt hat, 
Truppen nach Minderjährigen zu inspizieren. Nach Angaben der Expertengruppe 
des DRK-Sanktionsausschusses des VN-Sicherheitsrates ist Oberstleutnant Zimu­
rinda unmittelbar und befehlshaberisch dafür verantwortlich, dass Kinder rekru­
tiert und in Truppen unter seinem Kommando festgehalten werden. 2009 als 
Oberstleutnant in die Streitkräfte der Demokratischen Republik Kongo (FARDC) 
eingegliedert, Brigadekommandeur bei der FARDC-Operation „Kimia II“, statio­
niert im Gebiet um Ngungu. Im Juli 2009 wurde Zimurinda zum Oberst befördert 
und wurde Bereichskommandant der FARDC in Ngungu und anschließend in 
Kitachanga bei den FARDC-Operationen „Kimia II“ und „Amani Leo“. Zwar 
erscheint Zimurindas Name nicht im Präsidialerlass der DRK vom 31. Dezember 
2010, mit dem hochrangige Offiziere der FARDC ernannt wurden, er hat aber de 
facto seine Kommandofunktion im 22. Sektor der FARDC in Kitchanga behalten 
und trägt die neuen Dienstgradabzeichen und die neue Uniform der FARDC. Er 
steht loyal zu Bosco Ntaganda. Im Dezember 2010 wurden in öffentlich zugäng­
lichen Quellen Rekrutierungstätigkeiten von Personen unter dem Kommando 
Zimurindas gemeldet. Reiste am 16. März 2013 bei Gasizi/Rubavu in die Repu­
blik Ruanda ein. 

b) Liste der Einrichtungen nach Artikel 3 Absatz 1 

1. ADF (ALLIIERTE DEMOKRATISCHE KRÄFTE) 

(alias: a) Forces Démocratiques Alliées-Armée Nationale de Libération de 
l'Ouganda; b) ADF/NALU; c) NALU) 

Anschrift: Provinz Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 30. Juni 2014. 

Weitere Angaben: Jamil Mukulu, Gründer und Anführer der ADF, wurde im 
April 2015 in Daressalam (Tansania) festgenommen. Er wurde anschließend im 
Juli 2015 nach Kampala (Uganda) ausgeliefert. Seit Juni 2016 befindet sich 
Mukulu Berichten zufolge in Erwartung seines Verfahrens im Polizeigewahrsam. 
Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des 
Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5864623 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Alliierten Demokratischen Kräfte (ADF) wurden 1995 gegründet und sind im 
gebirgigen Grenzgebiet zwischen der DRK und Uganda angesiedelt. Nach dem 
Abschlussbericht 2013 der Expertengruppe der Vereinten Nationen für die De­
mokratische Republik Kongo, in dem ugandische Beamte und VN-Quellen zitiert 
werden, hatten die ADF 2013 eine geschätzte Stärke von 1 200 bis 1 500 bewaff­
neten Kämpfern, die sich im nordöstlichen Beni-Territorium der Provinz Nord- 
Kivu nahe der ugandischen Grenze aufhalten. Die gleichen Quellen schätzen die 
Gesamtmitgliedschaft der ADF, einschließlich Frauen und Kinder, auf 1 600 bis 
2 500. Aufgrund offensiver Militäroperationen der kongolesischen Streitkräfte 
(FARDC) und der Stabilisierungsmission der Organisation der VN in der DRK 
(MONUSCO) in den Jahren 2013 und 2014 haben die ADF ihre Kämpfer auf 
zahlreiche kleinere Standorte verteilt und die Frauen und Kinder in Gebiete 
westlich von Beni und entlang der Grenze zwischen Ituri und Nord-Kivu ge­
bracht. Hood Lukwago ist militärischer Befehlshaber der ADF, ihr oberster An­
führer ist Jamil Mukulu, gegen den ebenfalls Sanktionen verhängt wurden. 

Die ADF haben schwerwiegende Verstöße — auch wie nachstehend beschrieben 
— gegen das Völkerrecht und die Resolution 2078 (2012) des VN-Sicherheits­
rates begangen. 

Die ADF haben unter Verstoß gegen das anwendbare Völkerrecht Kindersoldaten 
rekrutiert und eingesetzt (Nummer 4 Buchstabe d der Resolution des VN-Sicher­
heitsrates). 

Dem Abschlussbericht 2013 der Expertengruppe zufolge hat die Expertengruppe 
drei ehemalige, im Jahr 2013 geflohene ADF-Kämpfer befragt, die beschrieben 
haben, wie ADF-Anwerber in Uganda Menschen mit falschen Versprechungen in 
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Bezug auf Beschäftigung (für Erwachsene) und kostenlose Ausbildung (für Kin­
der) in die DRK locken und sie dann zwingen, sich den ADF anzuschließen. 
Nach dem Bericht haben ehemalige ADF-Kämpfer der Expertengruppe ferner 
berichtet, dass die Ausbildungsgruppen üblicherweise aus Männern und Jungen 
bestehen, und zwei 2013 von den ADF geflohene Jungen haben die Experten­
gruppe darüber informiert, dass sie von den ADF eine militärische Ausbildung 
erhalten haben. Der Bericht enthält außerdem Informationen eines „ehemaligen 
ADF-Kindersoldaten“ über eine Ausbildung durch die ADF. 

Dem Abschlussbericht 2012 der Expertengruppe zufolge zählen zu den Rekruten 
der ADF auch Kinder, wie im Fall eines ADF-Anwerbers, der von den ugan­
dischen Behörden in Kasese gefangen genommen wurde, als er im Juli 2012 mit 
sechs Jungen auf dem Weg in die DRK war. 

Ein konkretes Beispiel für die Rekrutierung und den Einsatz von Kindern durch 
die ADF geht aus dem Schreiben vom 6. Januar 2009 der ehemaligen Afrika- 
Direktorin von Human Rights Watch, Georgette Gagnon, an den ehemaligen 
Justizminister Ugandas, Kiddhu Makubuyu, hervor, wonach im Jahr 2000 ein 
neunjähriger Junge namens Bushobozi Irumba von den ADF entführt wurde. Er 
habe für die ADF-Kämpfer Transport- und andere Dienste leisten müssen. 

Außerdem enthält der Bericht „The Africa Report“ Anschuldigungen, wonach die 
ADF angeblich Kinder im Alter von zehn Jahren als Kindersoldaten rekrutieren, 
und Angaben eines Sprechers der ugandischen Streitkräfte (People's Defence 
Force, UPDF), dass die UPDF 30 Kinder aus einem Ausbildungslager auf der 
Insel Buvuma im Victoriasee gerettet haben. 

Darüber hinaus haben die ADF zahlreiche Verstöße gegen die internationalen 
Menschenrechte und das humanitäre Völkerrecht gegenüber Frauen und Kindern, 
einschließlich Tötung, Verstümmelung und sexueller Gewalt (Nummer 4 Buch­
stabe e der Resolution des Sicherheitsrates), begangen. 

Nach dem Abschlussbericht 2013 der Expertengruppe haben die ADF 2013 
zahlreiche Dörfer angegriffen, was über 66 000 Menschen veranlasst hat, nach 
Uganda zu fliehen. Durch diese Angriffe wurde ein großes Gebiet entvölkert, das 
seitdem durch Entführungen oder Tötungen von Menschen, die in ihre Dörfer 
zurückkehren, von den ADF kontrolliert wird. Zwischen Juli und September 
2013 haben die ADF mindestens fünf Menschen in der Gegend von Kamango 
geköpft, mehrere andere erschossen und Dutzende entführt. Dadurch wurde die 
lokale Bevölkerung eingeschüchtert, und die Menschen wurden davon abge­
schreckt, in ihre Heimat zurückzukehren. 

Global Horizontal Note — ein Überwachungs- und Berichterstattungsmechanis­
mus über schwere Menschenrechtsverletzungen gegen Kinder in Situationen be­
waffneter Konflikte — berichtete der dem Sicherheitsrat unterstehenden Arbeits­
gruppe für Kinder und bewaffnete Konflikte, dass die ADF im Berichtszeitraum 
Oktober bis Dezember 2013 für 14 der 18 verzeichneten Todesfälle von Kindern 
verantwortlich waren, einschließlich eines Vorfalls im Beni-Territorium, Nord- 
Kivu, am 11. Dezember 2013, als die ADF das Dorf Musuku angegriffen haben 
und dabei 23 Menschen töteten, darunter 11 Kinder (drei Mädchen und acht 
Jungen) im Alter zwischen zwei Monaten und 17 Jahren. Alle Opfer wurden 
mit Macheten schwer verstümmelt, auch zwei Kinder, die den Angriff überlebt 
haben. 

Im Bericht des Generalsekretärs vom März 2014 über sexuelle Gewalt im Zu­
sammenhang mit Konflikten wurden die Alliierten Demokratischen Kräfte („Al­
lied Democratic Forces“)/die Nationale Armee für die Befreiung Ugandas („Na­
tional Army for the Liberation of Uganda“) in die Liste der Parteien aufgenom­
men, die glaubhaft verdächtigt werden, Vergewaltigungen oder andere Formen 
sexueller Gewalt in Situationen bewaffneter Konflikte begangen zu haben oder 
dafür verantwortlich zu sein (Liste der „Parties credibly suspected of committing 
or being responsible for rape or other forms of sexual violence in situations of 
armed conflict“). 

Die ADF waren außerdem an Angriffen gegen Friedenssicherungskräfte der 
MONUSCO (Nummer 4 Buchstabe i der Resolution des Sicherheitsrates) betei­
ligt. 

Schließlich hat die Stabilisierungsmission der Organisation der Vereinten Natio­
nen in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO) berichtet, dass die 
ADF mindestens zwei Anschläge auf Friedenssicherungskräfte der MONUSCO 
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verübt haben. Beim ersten Anschlag am 14. Juli 2013 wurde eine MONUSCO- 
Patrouille auf der Straße zwischen Mbau und Kamango angegriffen. Dieser An­
schlag ist im Abschlussbericht 2013 der Expertengruppe ausführlich beschrieben. 
Der zweite Anschlag fand am 3. März 2014 statt. Ein MONUSCO-Fahrzeug 
wurde zehn Kilometer vom Flughafen Mavivi (Beni) entfernt mit Granaten an­
gegriffen, wobei fünf Friedenssicherungskräfte verletzt wurden. 

Jamil Mukulu (CDi.015), Gründer und Anführer der ADF, wurde im April 2015 
in Daressalam (Tansania) inhaftiert. Er wurde anschließend im Juli 2015 nach 
Kampala (Uganda) ausgeliefert. Seit Juni 2016 befindet er sich Berichten zufolge 
in Erwartung seines Verfahrens im Polizeigewahrsam. 

2. BUTEMBO AIRLINES (BAL) 

Anschrift: Butembo, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 

Weitere Angaben: In Privatbesitz befindliche Fluggesellschaft; von Butembo aus 
betrieben. Seit Dezember 2008 verfügt BAL nicht mehr über eine Betriebsgeneh­
migung in der DRK. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) 
der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/une/5278478 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Kisoni Kambale (am 5. Juli 2007 verstorben und daraufhin am 24. April 2008 
von der Liste gestrichen) nutzte seine Fluggesellschaft für den Transport von 
Gold, Verpflegung und Waffen der FNI zwischen Mongbwalu und Butembo. 
Dies erfüllt den Tatbestand der Unterstützung illegaler bewaffneter Gruppen 
und verstößt damit gegen das Waffenembargo gemäß den Resolutionen 1493 
(2003) und 1596 (2005). In Privatbesitz befindliche Fluggesellschaft; von Bu­
tembo aus betrieben. Seit Dezember 2008 verfügt BAL nicht mehr über eine 
Betriebsgenehmigung in der DRK. 

3. COMPAGNIE AERIENNE DES GRANDS LACS (CAGL); GREAT LA­
KES BUSINESS COMPANY (GLBC) 

Anschrift: a) Avenue Président Mobutu, Goma, Demokratische Republik Kongo, 
b) Gisenyi, Ruanda, c) PO BOX 315, Goma, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 

Weitere Angaben: Seit Dezember 2008 verfügte GLBC nicht mehr über betriebs­
tüchtige Flugzeuge; dennoch waren 2008 mehrere Flugzeuge trotz der VN-Sank­
tionen in Betrieb. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der 
Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/ 
search/une/5278381 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die Unternehmen CAGL und GLBC sind Eigentum von Douglas MPAMO, 
gegen den bereits Sanktionen im Rahmen der Resolution 1596 (2005) verhängt 
wurden. CAGL und GLBC wurden für den Transport von Waffen und Munition 
unter Verletzung des Waffenembargos gemäß den Resolutionen 1493 (2003) und 
1596 (2005) eingesetzt. Seit Dezember 2008 verfügte GLBC nicht mehr über 
betriebstüchtige Flugzeuge; dennoch waren 2008 mehrere Flugzeuge trotz der 
VN-Sanktionen in Betrieb. 

4. CONGOMET TRADING HOUSE 

Anschrift: Butembo, Nord-Kivu. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 
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Weitere Angaben: Besteht nicht länger als Goldhandelsunternehmen in Butembo, 
Nord-Kivu. Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Inter­
pol und des Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/ 
une/5278420 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Congomet Trading House (früher gelistet als Congocom) war Eigentum von 
Kisoni Kambale (der am 5. Juli 2007 verstorben ist und daraufhin am 24. April 
2008 von der Liste gestrichen wurde). Kambale kaufte nahezu die gesamte Gold­
produktion in dem von der FNI kontrollierten Distrikt Mongbwalu auf. Die FNI 
erzielte hohe Einnahmen aus den auf die Goldproduktion erhobenen Steuern. 
Dies erfüllt den Tatbestand der Unterstützung illegaler bewaffneter Gruppen 
und verstößt damit gegen das Waffenembargo gemäß den Resolutionen 1493 
(2003) und 1596 (2005). Besteht nicht länger als Goldhandelsunternehmen in 
Butembo, Nord-Kivu. 

5. FORCES DEMOCRATIQUES DE LIBERATION DU RWANDA (FDLR) 

(alias: a) FDLR, b) Force Combattante Abacunguzi, c) Combatant Force for 
the Liberation of Rwanda, d) FOCA) 

Anschrift: a) Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo, b) Süd-Kivu, Demo­
kratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 31. Dezember 2012. 

Weitere Angaben: E-Mail: Fdlr@fmx.de; fldrrse@yahoo.fr; fdlr@gmx.net; 
fdlrsrt@gmail.com; humura2020@gmail.com Weblink zur Besonderen Aus­
schreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: 
https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278442 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die FDLR zählen zu den größten ausländischen bewaffneten Gruppen, die im 
Gebiet der DRK operieren. Die Gruppe entstand im Jahr 2000 und hat schwere 
Verstöße gegen das Völkerrecht begangen, bei denen gezielt gegen Frauen und 
Kinder im bewaffneten Konflikt vorgegangen wurde, einschließlich Tötung und 
Verstümmelung, sexueller Gewalt und Vertreibung. Nach einem Bericht von 
Amnesty International aus dem Jahr 2010 sind die FDLR für die Ermordung 
von 96 Zivilpersonen in Busurungi im Walikale-Gebiet verantwortlich. Einige 
Opfer seien lebendig in ihren Häusern verbrannt worden. Nach derselben Quelle 
hat ein medizinisches Zentrum einer NRO im Juni 2010 gemeldet, dass pro 
Monat rund 60 Mädchen oder Frauen im Süden des Lubero-Gebiets (Nord-Kivu) 
von bewaffneten Gruppen einschließlich der FDLR vergewaltigt worden seien. 
Nach einem Bericht von Human Rights Watch (HRW) vom 20. Dezember 2010 
gibt es Beweise, dass die FDLR aktiv Kinder rekrutieren. HRW hat mindestens 
83 kongolesische Kinder unter 18 Jahren (einige davon waren erst 14 Jahre) 
identifiziert, die von den FDLR zwangsrekrutiert worden waren. Im Januar 
2012 hat HRW berichtet, dass FDLR-Kämpfer zahlreiche Dörfer im Masisi-Ge­
biet überfallen und dabei sechs Zivilpersonen getötet, zwei Frauen vergewaltigt 
und mindestens 48 Menschen entführt hätten. 

Nach einem Bericht von HRW vom Juni 2012 haben FDLR-Kämpfer im Mai 
2012 Zivilpersonen in Kamananga und Lumenje (Provinz Süd-Kivu) sowie in 
Chambucha (Walikale-Gebiet) und außerdem Dörfer in der Gegend von Ufu­
mandu im Masisi-Gebiet (Provinz Nord-Kivu) überfallen. Dabei hätten sie mit 
Macheten und Messern Dutzende von Zivilpersonen, darunter zahlreiche Kinder, 
brutal ermordet. Nach dem Bericht der Expertengruppe vom Juni 2012 haben die 
FDLR in der Zeit vom 31. Dezember 2011 bis 4. Januar 2012 mehrere Dörfer in 
Süd-Kivu angegriffen. Eine Untersuchung der Vereinten Nationen hat bestätigt, 
dass bei dem Angriff mindestens 33 Personen, darunter 9 Kinder und 6 Frauen, 
getötet wurden — sie wurden entweder bei lebendigem Leib verbrannt, geköpft 
oder erschossen. Außerdem wurden eine Frau und ein Mädchen vergewaltigt. Im 
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Bericht der Expertengruppe vom Juni 2012 heißt es außerdem, dass eine Unter­
suchung der Vereinten Nationen bestätigt habe, dass die FDLR im Mai 2012 in 
Süd-Kivu mindestens 14 Zivilpersonen, darunter 5 Frauen und 5 Kinder, umge­
bracht hätten. Nach dem Bericht der Expertengruppe vom November 2012 haben 
die Vereinten Nationen mindestens 106 Fälle sexueller Gewalt dokumentiert, die 
die FDLR zwischen Dezember 2011 und September 2012 verübt haben. Im 
Bericht der Expertengruppe vom November 2012 heißt es, dass die FDLR laut 
einer VN-Untersuchung in der Nacht vom 10. März 2012 in Kalinganya (Kabare- 
Gebiet) sieben Frauen, darunter eine Minderjährige, vergewaltigt haben. Die 
FDLR haben das Dorf am 10. April 2012 erneut angegriffen und drei der Frauen 
ein zweites Mal vergewaltigt. Der Bericht der Expertengruppe vom November 
2012 enthält ferner folgende Angaben: Tötung von 11 Personen durch die FDLR 
am 6. April 2012 in Bushibwambombo, Kalehe, sowie Beteiligung der FDLR an 
der Tötung weiterer 19 Personen im Mai im Masisi-Gebiet, darunter fünf Min­
derjährige und sechs Frauen. Die M23 („Mouvement du 23 Mars“ — Bewegung 
des 23. März) ist eine bewaffnete Gruppe, die in der DRK operiert; sie hat 
Waffen und Zubehör sowie Beratung, Ausbildung und Unterstützung für militä­
rische Maßnahmen erhalten. 

In mehreren Augenzeugenberichten heißt es, dass die M23 von den ruandischen 
Streitkräften (Forces Rwandaises de Défense) neben materieller Unterstützung für 
Kampfhandlungen allgemeine Militärausrüstung in Form von Waffen und Muni­
tion erhält. Die M23 trägt Mitschuld und Verantwortung für schwere Verstöße 
gegen das Völkerrecht, bei denen gezielt gegen Frauen und Kinder in Situationen 
bewaffneter Konflikte in der DRK vorgegangen wurde, einschließlich Tötung 
und Verstümmelung, sexueller Gewalt, Entführung und Vertreibung. Aus zahl­
reichen Berichten, Untersuchungen und Augenzeugenberichten geht hervor, dass 
die M23 verantwortlich ist für Massentötungen von Zivilpersonen sowie für die 
Vergewaltigung von Frauen und Kindern in verschiedenen Gebieten der DRK. 
Mehrere Berichte besagen, dass M23-Kämpfer in 46 Fällen Frauen und Mädchen 
vergewaltigt haben; das jüngste Opfer war acht Jahre alt. Es wird nicht nur über 
sexuelle Gewalt berichtet, sondern auch darüber, dass die M23 in großem Um­
fang Kinder zwangsrekrutiert hat. Es wird geschätzt, dass sie seit Juli 2012 allein 
im Rutshuru-Gebiet im Osten der DRK 146 junge Männer und Jungen zwangs­
rekrutiert hat. Einige der Opfer waren erst 15 Jahre alt. Die Gräueltaten, die die 
M23 gegen die Zivilbevölkerung der DRK verübt hat, die Zwangsrekrutierung 
durch die M23 und die Tatsache, dass die M23 Empfänger von Waffen und 
Militärhilfe ist, hat die Instabilität und die Konfliktsituation in der Region dra­
matisch verschärft; in einigen Fällen wurde das Völkerrecht verletzt. 

6. M23 

(alias: Mouvement du 23 mars). 

Tag der Benennung durch die VN: 31. Dezember 2012. 

Weitere Angaben: E-Mail: mouvementdu23mars1@gmail.com. Weblink zur Be­
sonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates 
der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5277973 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Die M23 („Mouvement du 23 Mars“ — Bewegung des 23. März) ist eine 
bewaffnete Gruppe, die in der DRK operiert; sie hat Waffen und Zubehör sowie 
Beratung, Ausbildung und Unterstützung für militärische Maßnahmen erhalten. 
In mehreren Augenzeugenberichten heißt es, dass die M23 von den ruandischen 
Streitkräften (Forces Rwandaises de Défense) neben materieller Unterstützung für 
Kampfhandlungen allgemeine Militärausrüstung in Form von Waffen und Muni­
tion erhält. Die M23 trägt Mitschuld und Verantwortung für schwere Verstöße 
gegen das Völkerrecht, bei denen gezielt gegen Frauen und Kinder in Situationen 
bewaffneter Konflikte in der DRK vorgegangen wurde, einschließlich Tötung 
und Verstümmelung, sexueller Gewalt, Entführung und Vertreibung. Aus zahl­
reichen Berichten, Untersuchungen und Augenzeugenberichten geht hervor, dass 
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die M23 verantwortlich ist für Massentötungen von Zivilpersonen sowie für die 
Vergewaltigung von Frauen und Kindern in verschiedenen Gebieten der DRK. 
Mehrere Berichte besagen, dass M23-Kämpfer in 46 Fällen Frauen und Mädchen 
vergewaltigt haben; das jüngste Opfer war acht Jahre alt. Es wird nicht nur über 
sexuelle Gewalt berichtet, sondern auch darüber, dass die M23 in großem Um­
fang Kinder zwangsrekrutiert hat. Es wird geschätzt, dass sie seit Juli 2012 allein 
im Rutshuru-Gebiet im Osten der DRK 146 junge Männer und Jungen zwangs­
rekrutiert hat. Einige der Opfer waren erst 15 Jahre alt. Die Gräueltaten, die die 
M23 gegen die Zivilbevölkerung der DRK verübt hat, die Zwangsrekrutierung 
durch die M23 und die Tatsache, dass die M23 Empfänger von Waffen und 
Militärhilfe ist, hat die Instabilität und die Konfliktsituation in der Region dra­
matisch verschärft; in einigen Fällen wurde das Völkerrecht verletzt. 

7. MACHANGA LTD 

Anschrift: Plot 55A, Upper Kololo Terrace, Kampala, Uganda. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 

Weitere Angaben: Goldexportunternehmen (Direktoren: Herr Rajendra Kumar 
Vaya und Herr Hirendra M. Vaya). 2010 wurden die Machanga-Vermögenswerte 
auf dem Konto von Emirates Gold von der Bank of Nova Scotia Mocatta (VK) 
eingefroren. Die Eigentümer von Machanga sind weiterhin am Ankauf von Gold 
aus dem Osten der DRK beteiligt. Weblink zur Besonderen Ausschreibung 
(„Special Notice“) der Interpol und des Sicherheitsrates der VN: https://www. 
interpol.int/en/notice/search/une/5278291 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Machanga kaufte Gold im Rahmen regulärer Geschäftsbeziehungen zu Händlern 
in der DRK, die enge Verbindungen zu verschiedenen Milizen hatten. Dies erfüllt 
den Tatbestand der Unterstützung illegaler bewaffneter Gruppen und verstößt 
damit gegen das Waffenembargo gemäß den Resolutionen 1493 (2003) und 
1596 (2005). Goldexportunternehmen (Direktoren: Herr Rajendra Kumar Vaya 
und Herr Hirendra M. Vaya). 2010 wurden die Machanga-Vermögenswerte auf 
dem Konto von Emirates Gold von der Bank of Nova Scotia Mocatta (VK) 
eingefroren. Der frühere Eigentümer von Machanga (Rajendra Kumar) und 
sein Bruder Vipul Kumar sind weiterhin am Ankauf von Gold aus dem Osten 
der DRK beteiligt. 

8. TOUS POUR LA PAIX ET LE DEVELOPPEMENT (NGO) 

(alias: TPD) 

Anschrift: Goma, Nord-Kivu, Demokratische Republik Kongo. 

Tag der Benennung durch die VN: 1. November 2005. 

Weitere Angaben: Goma, mit Provinzvertretungen in Süd-Kivu, West-Kasai, Ost- 
Kasai und Maniema. Hat 2008 offiziell alle Tätigkeiten eingestellt. In der Praxis 
(seit Juni 2011) sind jedoch die TPD-Büros geöffnet und wirken an der Rückkehr 
von Binnenflüchtlingen, Initiativen zur Aussöhnung der Volksgruppen, Beile­
gung von Landkonflikten usw. mit. TPD-Präsident ist Eugene Serufuli; Vizeprä­
sidentin ist Saverina Karomba. Zu den prominenten Mitgliedern zählen die Abge­
ordneten der Provinz Nord-Kivu Robert Seninga und Bertin Kirivita. Weblink 
zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des Sicher­
heitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278464 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

Beteiligt am Verstoß gegen das Waffenembargo durch Unterstützung der RCD- 
G, insbesondere durch die Bereitstellung von LKW für Waffen- und Truppen­
transporte und durch die Beförderung von Waffen Anfang 2005 zur Verteilung 
an Teile der Bevölkerung in Masisi und Rutshuru in Nord-Kivu. Goma, mit 
Provinzvertretungen in Süd-Kivu, West-Kasai, Ost-Kasai und Maniema. Hat 
2008 offiziell alle Tätigkeiten eingestellt. In der Praxis (seit Juni 2011) sind 
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jedoch die TPD-Büros geöffnet und wirken an der Rückkehr von Binnenflücht­
lingen, Initiativen zur Aussöhnung der Volksgruppen, Beilegung von Landkon­
flikten usw. mit. TPD-Präsident ist Eugene Serufuli; Vizepräsidentin ist Saverina 
Karomba. Zu den prominenten Mitgliedern zählen die Abgeordneten der Provinz 
Nord-Kivu Robert Seninga und Bertin Kirivita. 

9. UGANDA COMMERCIAL IMPEX (UCI) LTD 

Anschrift: a) Plot 22, Kanjokya Street, Kamwokya, Kampala, Uganda (Tel.: 
+256 41 533 578/9), b) PO BOX 22709, Kampala, Uganda. 

Tag der Benennung durch die VN: 29. März 2007. 

Weitere Angaben: Goldexportunternehmen. (Direktoren: Jamnadas V. LODHIA 
— bekannt als „Chuni“ — und seine Söhne Kunal J. LODHIA und Jitendra J. 
LODHIA). Im Januar 2011 teilten die ugandischen Behörden dem Ausschuss 
mit, dass aufgrund einer Ausnahmeregelung für ihre Finanzholdings Emirates 
Gold die Schulden von UCI an die Crane Bank in Kampala zurückgezahlt hat, 
woraufhin die Konten von UCI endgültig geschlossen wurden. Die Direktoren 
von UCI sind weiterhin am Ankauf von Gold aus dem Osten der DRK beteiligt. 
Weblink zur Besonderen Ausschreibung („Special Notice“) der Interpol und des 
Sicherheitsrates der VN: https://www.interpol.int/en/notice/search/une/5278486 

Zusätzliche Informationen aus der vom Sanktionsausschuss bereitgestellten Zu­
sammenfassung der Gründe für die Aufnahme in die Liste: 

UCI kaufte Gold im Rahmen regulärer Geschäftsbeziehungen zu Händlern in der 
DRK, die enge Verbindungen zu verschiedenen Milizen hatten. Dies erfüllt den 
Tatbestand der Unterstützung illegaler bewaffneter Gruppen und verstößt damit 
gegen das Waffenembargo gemäß den Resolutionen 1493 (2003) und 1596 
(2005). Goldexportunternehmen. (Frühere Direktoren: J.V. LODHIA — bekannt 
als „Chuni“ — und sein Sohn Kunal LODHIA). Im Januar 2011 teilten die 
ugandischen Behörden dem Ausschuss mit, dass aufgrund einer Ausnahmerege­
lung für ihre Finanzholdings Emirates Gold die Schulden von UCI an die Crane 
Bank in Kampala zurückgezahlt hat, woraufhin die Konten von UCI endgültig 
geschlossen wurden. Die früheren Inhaber der UCI (J.V. Lodhia und sein Sohn 
Kumal Lodhia) sind weiterhin am Ankauf von Gold aus dem Osten der DRK 
beteiligt. 
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ANHANG II 

LISTE DER PERSONEN UND EINRICHTUNGEN NACH ARTIKEL 3 ABSATZ 2 

A. PERSONEN 

Name Angaben zur Identität Gründe Zeitpunkt der 
Aufnahme in die Liste 

1. Ilunga Kampete alias Gaston Hughes 
Ilunga Kampete; alias 
Hugues Raston Ilunga 
Kampete. 
Geboren am 24.11.1964 
in Lubumbashi, 
militärische ID-Nummer: 
1-64-86-22311-29. 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

Als Befehlshaber der Republika­
nischen Garde (GR) war Ilunga 
Kampete verantwortlich für die vor 
Ort eingesetzten Einheiten der Repu­
blikanischen Garde, die an der unver­
hältnismäßigen Anwendung von Ge­
walt und gewaltsamen Repressionen 
im September 2016 in Kinshasa be­
teiligt waren. In dieser Eigenschaft 
war Ilunga Kampete daher an der 
Planung, Steuerung oder Begehung 
von Handlungen in der Demokrati­
schen Republik Kongo beteiligt, die 
schwere Menschenrechtsverletzungen 
darstellen. 

12.12.2016 

2. Gabriel Amisi Kumba alias Gabriel Amisi 
Nkumba; alias „Tango 
Fort“; alias „Tango 
Four“. 
Geboren am 28.5.1964 
in Malela, militärische 
ID-Nummer: 1-64-87- 
77512-30. 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

Befehlshaber der 1. Verteidigungs­
zone der kongolesischen Armee 
(FARDC), dessen Truppen an der 
unverhältnismäßigen Anwendung 
von Gewalt und gewaltsamen Re­
pressionen im September 2016 in 
Kinshasa beteiligt waren. In dieser 
Eigenschaft war Gabriel Amisi 
Kumba daher an der Planung, Steue­
rung oder Begehung von Handlungen 
in der Demokratischen Republik 
Kongo beteiligt, die schwere Men­
schenrechtsverletzungen darstellen. 

12.12.2016 

3. Ferdinand Ilunga 
Luyoyo 

Geboren am 8.3.1973 in 
Lubumbashi. 
Reisepass-Nr.: 
OB0260335 (gültig vom 
15.4.2011 bis zum 
14.4.2016). 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

Als Kommandeur der Schutztruppe 
Légion Nationale d'Intervention der 
kongolesischen Nationalpolizei war 
Ferdinand Ilunga Luyoyo verantwort­
lich für die unverhältnismäßige An­
wendung von Gewalt und gewalt­
same Repressionen im September 
2016 in Kinshasa. In dieser Eigen­
schaft war Ferdinand Ilunga Luyoyo 
daher an der Planung, Steuerung oder 
Begehung von Handlungen in der 
Demokratischen Republik Kongo be­
teiligt, die schwere Menschenrechts­
verletzungen darstellen. 

12.12.2016 

4. Celestin Kanyama alias Kanyama Tshisiku 
Celestin; alias Kanyama 
Celestin Cishiku 
Antoine, alias Kanyama 
Cishiku Bilolo Célestin, 
alias Esprit de mort 
Geboren am 4.10.1960 
in Kananga. 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. Reisepass-Nr.: 
OB0637580 (gültig vom 
20.5.2014 bis zum 
19.5.2019). 
Erhielt Schengen-Visum 
Nr. 011518403, 
ausgestellt am 2.7.2016. 

Als Polizeichef von Kinshasa (kon­
golesische Nationalpolizei) war Ce­
lestin Kanyama verantwortlich für 
die unverhältnismäßige Anwendung 
von Gewalt und gewaltsame Repres­
sionen im September 2016 in Kin­
shasa. In dieser Eigenschaft war Ce­
lestin Kanyama daher an der Pla­
nung, Steuerung oder Begehung von 
Handlungen in der Demokratischen 
Republik Kongo beteiligt, die 
schwere Menschenrechtsverletzungen 
darstellen. 

12.12.2016 
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Name Angaben zur Identität Gründe Zeitpunkt der 
Aufnahme in die Liste 

5. John Numbi alias John Numbi Banza 
Tambo; alias John 
Numbi Banza Ntambo; 
alias Tambo Numbi. 
Geboren am 16.8.1962 
in Jadotville-Likasi- 
Kolwezi. 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

Der ehemalige nationale General­
inspektor der kongolesischen Natio­
nalpolizei John Numbi ist weiterhin 
eine einflussreiche Persönlichkeit, 
die insbesondere an den gewaltsamen 
Einschüchterungen bei den Gouver­
neurswahlen im März 2016 in den 
vier ehemaligen Katanga-Provinzen 
der Demokratischen Republik Kongo 
beteiligt war, und ist somit für die 
Behinderung einer einvernehmlichen 
und friedlichen Lösung im Hinblick 
auf Wahlen in der Demokratischen 
Republik Kongo verantwortlich. 

12.12.2016 

6. Roger Kibelisa alias Roger Kibelisa 
Ngambaswi. 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

Als Direktor des Nationalen Nach­
richtendienstes (ANR) für innere An­
gelegenheiten ist Roger Kibelisa an 
den Einschüchterungen von Opposi­
tionsmitgliedern durch Beamte des 
ANR, einschließlich willkürliche 
Verhaftungen und Inhaftierungen, 
verantwortlich. Roger Kibelisa hat 
daher die Rechtsstaatlichkeit unter­
graben und hat eine einvernehmliche 
und friedliche Lösung im Hinblick 
auf Wahlen in der Demokratischen 
Republik Kongo behindert. 

12.12.2016 

7. Delphin Kaimbi alias Delphin Kahimbi 
Kasagwe; alias Delphin 
Kayimbi Demba 
Kasangwe; alias Delphin 
Kahimbi Kasangwe; 
alias Delphin Kahimbi 
Demba Kasangwe; alias 
Delphin Kasagwe 
Kahimbi. 
Geboren am 15.1.1969 
(alternativ: 15.7.1969) in 
Kiniezire/Goma. 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. Diplomatenpass- 
Nr.: DB0006669 (gültig 
vom 13.11.2013 bis zum 
12.11.2018). 

Leiter des militärischen Nachrichten­
dienstes (ex-DEMIAP), Teil des Na­
tionalen Operationszentrums, der 
Führungsstruktur, die für die willkür­
liche Festnahmen und gewaltsamen 
Repressionen im September 2016 in 
Kinshasa verantwortlich ist, und ver­
antwortlich für die Truppen, die an 
Einschüchterungen und willkürlichen 
Festnahmen beteiligt waren, was eine 
einvernehmliche und friedliche Lö­
sung im Hinblick auf Wahlen in der 
Demokratischen Republik Kongo be­
hindert. 

12.12.2016 

▼M12 

8. Evariste Boshab, ehe­
maliger stellvertreten­
der Premierminister 
sowie Innen- und Si­
cherheitsminister 

alias Evariste Boshab 
Mabub Ma Bileng 
Geburtsdatum: 12.1.1956 
Geburtsort: Tete 
Kalamba (DRK). 
Diplomatenpass-Nr.: DP 
0000003 (gültig vom 
21.12.2015 bis 
20.12.2020). 
Schengen-Visum ist am 
5.1.2017 abgelaufen. 
Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

In seiner Eigenschaft als stellvertre­
tender Premierminister sowie Innen- 
und Sicherheitsminister in der Zeit 
vom Dezember 2014 bis Dezember 
2016 war Evariste Boshab offiziell 
für die Polizei und die Sicherheits­
dienste sowie die Koordinierung der 
Arbeit der Provinzgouverneure ver­
antwortlich. In dieser Eigenschaft 
war er verantwortlich für Verhaftun­
gen von Aktivisten und Mitgliedern 
der Opposition sowie die unverhält­
nismäßige Anwendung von Gewalt, 
so auch im Zeitraum zwischen Sep­
tember 2016 und Dezember 2016 als 

29.5.2017 
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Reaktion auf die Demonstrationen in 
Kinshasa, bei denen eine große Zahl 
von Zivilpersonen von Sicherheits­
kräften getötet oder verletzt wurden. 
Evariste Boshab war daher an der 
Planung, Steuerung oder Begehung 
von Handlungen in der Demokrati­
schen Republik Kongo beteiligt, die 
schwere Menschenrechtsverletzungen 
darstellen. 

9. Gédéon Kyungu 
Mutanga 

Geburtsdatum: ca. 1974 
in der Provinz 
Tanganyika. 

Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

Da die Bakata-Katanga-Miliz Miliz 
in der Zeit zwischen 2011 und 2016 
unter der Führung von Gédéon Ky­
ungu Mutanga stand, war dieser an 
schweren Menschenrechtsverletzun­
gen und Kriegsverbrechen wie der 
Tötung von Zivilisten und Angriffen 
gegenüber Zivilisten vor allem in den 
ländlichen Gebieten der Region Ka­
tanga beteiligt. 

Gédéon Kyungu Mutanga ist derzeit 
der Anführer einer bewaffneten 
Gruppe, die an Menschenrechtsüber­
griffen in der Provinz Kasai beteiligt 
ist und die Streitkräfte der Regierung 
bei der Begehung von Menschen­
rechtsverletzungen unterstützt. In die­
sen führenden Positionen war Gé­
déon Kyungu Mutanga daher an der 
Planung, Steuerung oder Begehung 
von Handlungen in der Demokrati­
schen Republik Kongo beteiligt, die 
schwere Menschenrechtsübergriffe 
oder -verletzungen darstellen. 

29.5.2017 

10. Alex Kande Mupom­
pa, Gouverneur der 
Provinz Kasai Central 

alias Alexandre Kande 
Mupomba; Kande- 
Mupompa. 

Geburtsdatum: 
23.9.1950; 

Geburtsort: Kananga 
(DRK) 

Reisepass-Nr.: OP 
0024910 (gültig vom 
21.3.2016 bis 
20.3.2021); 

Anschrift: Messidorlaan 
217/25, 1180 Uccle, 
Belgien 

Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo und Belgien. 

Als Gouverneur der Provinz Kasai 
Central ist Alex Kande Mupompa 
seit 2016 verantwortlich für den an­
dauernden unverhältnismäßigen Ein­
satz von Gewalt, gewaltsame Repres­
sion und außergerichtliche Hinrich­
tungen durch Sicherheitskräfte und 
die PNC in der Provinz Kasai Cen­
tral, einschließlich der angeblichen 
rechtswidrigen Tötungen von Mit­
gliedern der Kamiuna Nsapu-Miliz 
und Zivilisten in Mwanza Lomba, 
Provinz Kasai Central, im Februar 
2017. 

Alex Kande Mupompa war daher an 
der Planung, Steuerung oder Be­
gehung von Handlungen in der De­
mokratischen Republik Kongo betei­
ligt, die schwere Menschenrechtsver­
letzungen darstellen. 

29.5.2017 
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11. Jean-Claude Kazembe 
Musonda, ehemaliger 
Gouverneur der Pro­
vinz Haut-Katanga 

Geburtsdatum: 
17.5.1963; Geburtsort: 
Kashobwe (DRK). 

Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

Als Gouverneur der Provinz Haut- 
Katanga bis April 2017 war Jean- 
Claude Kazembe Musonda verant­
wortlich für den unverhältnismäßigen 
Einsatz von Gewalt und die gewalt­
same Repression durch Sicherheits­
kräfte und die PNC in der Provinz 
Haut-Katanga, einschließlich im Zeit­
raum zwischen dem 15. und dem 
31. Dezember 2016, als infolge der 
Anwendung tödlicher Gewalt durch 
Sicherheitskräfte einschließlich 
PNC-Bediensteten als Reaktion auf 
Proteste in Lubumbashi 12 Zivilper­
sonen getötet und 64 verletzt wurden. 

Jean-Claude Kazembe Musonda war 
daher an der Planung, Steuerung oder 
Begehung von Handlungen in der 
Demokratischen Republik Kongo be­
teiligt, die schwere Menschenrechts­
verletzungen darstellen. 

29.5.2017 

12. Lambert Mende, Mi­
nister für Kommuni­
kation und Medien 
sowie Regierungs­
sprecher 

alias Lambert Mende 
Omalanga 

Geburtsdatum: 
11.2.1953. Geburtsort: 
Okolo (DRK). 

Diplomatenpass-Nr.: 
DB0001939 (gültig vom 
4.5.2017 bis 3.5.2022). 

Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

Als Minister für Kommunikation und 
Medien seit 2008 ist Lambert Mende 
für die repressive Medienpolitik in 
der Demokratischen Republik Kongo 
verantwortlich, die gegen die Mei­
nungs- und Informationsfreiheit ver­
stößt und eine einvernehmliche und 
friedliche Lösung im Hinblick auf 
Wahlen in der Demokratischen Re­
publik Kongo untergräbt. Am 12. No­
vember 2016 hat er ein Dekret erlas­
sen, das die Möglichkeit auslän­
discher Medien, in der Demokrati­
schen Republik Kongo zu senden, 
einschränkt. 

Im Widerspruch zu der politischen 
Einigung zwischen der Präsidenten­
mehrheit und den Oppositionspar­
teien vom 31. Dezember 2016 sind 
die Sendungen einer Reihe von Me­
dien nicht wieder aufgenommen wor­
den (Stand: Mai 2017). 

In seiner Funktion als Minister für 
Kommunikation und Medien ist 
Lambert Mende daher für die Behin­
derung einer einvernehmlichen und 
friedlichen Lösung im Hinblick auf 
Wahlen in der Demokratischen Re­
publik Kongo unter anderem durch 
Gewaltakte, Repression oder Aufsta­
chelung zur Gewalt oder durch die 
Untergrabung der Rechtsstaatlichkeit 
verantwortlich. 

29.5.2017 
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13. Muhindo Akili Mun­
dos, FARDC-Be­
fehlshaber 31. Bri­
gade 

alias Charles Muhindo 
Akili Mundos; Charles 
Muhindo Akilimani 
Mundos. 

Geburtsdatum: 
10.11.1972. 

Geburtsort: Kirotse 
(DRK). 

Militärische ID- 
Nummer: 1-72-96- 
80384-52. 

Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

Muhindo Akili Mundos war der 
FARDC-Befehlshaber der Operation 
Sukola I, der für Militäroperationen 
gegen die ADF von August 2014 
bis Juni 2015 verantwortlich war. 
Er hat ehemalige Kämpfer einer lo­
kalen bewaffneten Gruppe für die 
Teilnahme an außergerichtlichen 
Hinrichtungen und Massakern, die 
im Oktober 2014 begonnen haben, 
rekrutiert und ausgerüstet haben. 

Muhindo Akili Mundos war daher an 
der Planung, Steuerung oder Be­
gehung von Handlungen in der De­
mokratischen Republik Kongo betei­
ligt, die schwere Menschenrechtsver­
letzungen darstellen. 

29.5.2017 

14. Brigadegeneral Eric 
Ruhorimbere, stell­
vertretender Befehls­
haber im 21. Militär­
bezirk (Mbuji-Mayi) 

alias Tango Two 

Geburtsdatum: 
16.7.1969. 

Geburtsort: Minembwe 
(DRK). 

Militärische ID- 
Nummer: 1-69-09- 
51400-64. 

Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

Als stellvertretender Befehlshaber im 
21. Militärbezirk seit dem 18. Sep­
tember 2014 war Eric Ruhorimbere 
für den unverhältnismäßigen Einsatz 
von Gewalt und außergerichtliche 
Hinrichtungen durch die FARDC- 
Truppen, insbesondere gegen die 
Nsapu-Miliz sowie Frauen und Kin­
der, verantwortlich. 

Eric Ruhorimbere war daher an der 
Planung, Steuerung oder Begehung 
von Handlungen in der Demokrati­
schen Republik Kongo beteiligt, die 
schwere Menschenrechtsverletzungen 
darstellen. 

29.5.2017 

15. Ramazani Shadari, 
stellvertretender Pre­
mierminister sowie 
Innen- und Sicher­
heitsminister 

alias Emmanuel 
Ramazani Shadari 
Mulanda; Shadary. 

Geburtsdatum: 
29.11.1960. 

Geburtsort: Kasongo 
(DRK). 

Staatsangehörigkeit: 
Demokratische Republik 
Kongo. 

Als stellvertretender Premierminister 
sowie Innen- und Sicherheitsminister 
seit dem 20. Dezember 2016 ist Ra­
mazani Shadari offiziell für die Poli­
zei und die Sicherheitsdienste sowie 
die Koordinierung der Arbeit der 
Provinzgouverneure verantwortlich. 
In dieser Funktion ist er für die 
jüngsten Verhaftungen von Aktivis­
ten und Oppositionsmitgliedern so­
wie den unverhältnismäßigen Einsatz 
von Gewalt seit seiner Ernennung, 
wie beispielsweise das gewaltsame 
Vorgehen gegenüber Mitgliedern der 
Bewegung Bundu Dia Kongo (BDK) 
in der Provinz Kongo Central, die 
Repression in Kinshasa im Januar- 
Februar 2017 sowie den unverhält­
nismäßigen Einsatz von Gewalt und 
die gewaltsame Repression in den 
Kasai-Provinzen, verantwortlich. 

In dieser Funktion ist Ramazani Sha­
dari daher an der Planung, Steuerung 
oder Begehung von Handlungen in 
der Demokratischen Republik Kongo 
beteiligt, die schwere Menschen­
rechtsverletzungen darstellen. 

29.5.2017 
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16. Kalev Mutondo, Lei­
ter (förmlich „Ad­
ministrator-General“) 
des Nationalen Nach­
richtendienstes 
(ANR) 

alias Kalev Katanga 
Mutondo, Kalev 
Motono, Kalev 
Mutundo, Kalev Mutoid, 
Kalev Mutombo, Kalev 
Mutond, Kalev Mutondo 
Katanga, Kalev Mutund. 
Geburtsdatum: 3.3.1957. 
Reisepass-Nr.: 
DB0004470 (ausgestellt: 
8.6.2012, gültig bis: 
7.6.2017. 

Als langjähriger Leiter des Nationa­
len Nachrichtendienstes (ANR) ist 
Kalev Mutondo an der willkürlichen 
Verhaftung, Inhaftierung und Miss­
handlung von Oppositionsmitglie­
dern, Aktivisten der Zivilgesellschaft 
und anderen Personen beteiligt und 
dafür verantwortlich. Er hat daher 
die Rechtsstaatlichkeit untergraben 
und eine einvernehmliche und fried­
liche Lösung im Hinblick auf Wah­
len in der Demokratischen Republik 
Kongo behindert sowie Handlungen 
in der Demokratischen Republik 
Kongo geplant oder gesteuert, die 
schwere Menschenrechtsverletzungen 
darstellen. 

29.5.2017 

▼M9 
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